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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

Verlegung der B 3 von südlich 
Celle bis nördlich Ehlershausen 

(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

S 1 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
nordöstlich von Ehlershausen, km 12+800 bis Ende der Anbindung neu an die B3 alt (km 120+700) 

 
 
Konflikt   Nr.: ...... im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.: ........  
Beschreibung: 
 
Gefährdung vorhandener Gehölze durch den Baubetrieb 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 1   
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziel: Erhalt vorhandener Gehölzbestände 
Maßnahme: Die zu erhaltenden Bäume und Sträucher werden während der Bauzeit nach RAS-LP 4 /DIN 18920 
geschützt. Dies gilt auch für die Rekultivierungsarbeiten beim Teilrückbau der alten B 3 und des Radweges. 
Durchführung: Schutzvorkehrung gemäß RAS-LP 4 jeweils in Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten: 
Absperrungen/ Schutzzaun, Schutz von Stamm und Wurzelbereich, ggf. weitere Vorkehrungen wie 
Wurzelvorhang. 
Die Asphaltdecken oder sonstigen Wegebeläge sind im möglichen Wurzelbereich der Gehölze vorsichtig zu 
entfernen. Darunter lagernde Tragschichten sind auf Bewurzelung zu überprüfen, manuell zu entfernen oder ggf. 
zu belassen. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: entfällt  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten einschließlich Rekultivierungsphase 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: .......................... 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 2 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
nordöstlich von Ehlershausen / Beginn der Neubaustrecke, km 12+800 bis 13+400 

 
 
Konflikt   Nr.: K 1 im Bestands- und Konfliktplan   Blatt Nr.: 1     
Beschreibung: 
Verlust von straßenbegleitenden gliedernden und erlebniswirksamen Hecken und Einzelgehölzen sowie Gras- 
und Staudenfluren in den Randbereichen der alten B 3. Umfang der Verluste: Strauch- und Strauchbaumhecken: 
85 m, Gras- und Staudenfluren: 0,20 ha, Einzelbäume: 7 Stück 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 1     
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Neugestaltung des Landschaftsbildes und Einbindung von Straße, Bauwerken und Böschungen in die 
Landschaft, Böschungssicherung, Ausgleich von Biotopverlusten (siehe oben), Überleitung flugmobiler Tiere 
(Fledermäuse, Vögel) 
Maßnahmen: Auf den Straßenseitenflächen entlang der Fahrbahnen erfolgen alleeähnliche Einzelbaum-
pflanzungen und in geringem Umfang dichte Pflanzungen aus überwiegend Strauchgehölzen; auf Böschungen, 
in Mulden und auf sonstigen unbefestigten Nebenflächen werden Landschaftsrasen entwickelt. 
Umfang: Hochstämme 59 Stk. 
Durchführung:  
Einzelbäume als Hochstämme: Stieleiche, mind. 16-18 cm StU, Entfernung vom Fahrbahnrand 4,5 m, 
Pflanzabstände in der Reihe 20 m; 
flächige Gehölzpflanzungen aus Sträuchern und bis 10 % Anteil an Bäumen 2. Ordnung als Heister, Heister nur 
am Böschungsfuß (geeignet sind Gehölzarten des Drahtschmielen-Buchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2); 
Etablierung von Landschaftsrasen: Ansaat (Hinweise zur Saatgutwahl siehe Text Kap. 7.1.3). 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: Landschaftsrasen 3,69 ha, Gehölzfläche 0,04 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Entwicklungspflege der Gehölze, 
Unterhaltungspflege gemäß Merkblatt für den Unterhaltungs- und Betriebsdienst an Straßen, Teil:Grünpflege 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten Pflanz-/ Saatzeit nach Erdbauarbeiten  

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 3, A 6 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 3 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
nordöstlich von Ehlershausen / südlich Kükenkamp, km 12+800 bis 13+400 sowie 14+130 bis 14+300 

 
 
Konflikt   Nr.: K 2 + 3 + K L im Bestands- und Konfliktplan  Blatt Nr.: 1  
Beschreibung: 
 
Verlust von gliedernden und erlebniswirksamen Strauch-Baumhecken sowie Gras- und Staudenfluren, 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Überführungsbauwerk, Unterbrechung von Blickbeziehungen 
Umfang der Verluste: Hecken 450 lfd. m, Gras- und Staudenfluren 0,27 ha. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 1-3  
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziel: Ausgleich für verlorengehende, grabenbegleitende Erlenhecken sowie Gras- und Staudenfluren, 
landschaftsgerechte Neugestaltung und Einbindung von Straße und Bauwerken, Aufbau von Gehölzreihen als 
Landschaftsstruktur mit Kulissenwirkung. 
Maßnahme: Die Böschungen der benachbarten landwirtschaftlichen Entwässerungsgräben werden einseitig mit 
Erlen bepflanzt. Auf den sonstigen Böschungsflächen soll sich grasig-krautige Vegetation entwickeln. 
Durchführung: Erlen, einreihige Pflanzung in die südlichere Grabenböschung, 
ansonsten: Selbstbegrünung der Böschungen. 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,06 ha (640 m Länge)  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Entwicklungspflege der Gehölze, 
späteres abschnittsweises (maximal 50 lfd. m pro Abschnitt) Auf-den-Stock-Setzen nach Bedarf; dabei ist in der 
räumlichen und zeitlichen Abfolge der Abschnitte darauf zu achten, daß die optische Abschirmwirkung der 
Gehölzreihen möglichst weitgehend erhalten bleibt. 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten Pflanzzeit nach Erstellung der Gräben 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 2, A 7 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
 X Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 



 

 4

 
Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

G 4 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
nordöstlich von Ehlershausen, km 13+000 bis 13+310 

 
Konflikt   Nr.: ...... im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.: ........  
Beschreibung: 
 
entfällt 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 1   
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziel: Gestaltung des Mittelstreifens, Erosionsschutz. 
 
Maßnahme: Der Mittelstreifen wird in den im Lageplan dargestellten (Kurven-) Abschnitten mit Landschaftsrasen 
begrünt. 
 
Durchführung: Etablierung von Landschaftsrasen auf den Böschungen und in der Mulde (Hinweise zur 
Saatgutwahl siehe Text Kap. 7.1.3). 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,66 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten Saatzeit nach Ende der Fahrbahnarbeiten 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: .......................... 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 5 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
nordöstlich von Ehlershausen, km 13+110 bis 13+300 

 
 
Konflikt   Nr.: K L im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.: 1   
Beschreibung: 
 
Überformung der landschaftlichen Eigenart durch die neuen Straßenbauwerke 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 1   
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziel: Landschaftsgerechte Neugestaltung fahrbahnnaher Restflächen  
Maßnahme: Entwicklung von Gras- und Staudenfluren (gelenkte Sukzession); 
Durchführung: Begrünung der verbleibenden, in der Bauphase nutzbaren Flächen im Anschluß an den 
Straßenkörper durch Ansaat von Landschaftsrasen (Hinweise zum Saatgut siehe Text Kap. 7.1.3).  
 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,91 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Die Flächen sollen periodisch gemäht werden (alle 3 - 5 Jahre), um die flächenhafte Verbuschung zu verhindern. 
Damit soll dem Falleneffekt für Kleinsäuger und Vögel vorgebeugt werden. Einzelne aufkommende Gehölze 
können auf den Flächen belassen werden. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten oder Saatzeit nach Räumen der Fläche 
X nach Abschluß der Straßenbauarbeiten                           „                          
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 3, A 5, A 11, A 14, A/E 23 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 6 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Teilflächen der alten B 3 (Fahrbahn und Radweg) nordöstlich von Ehlershausen, ca. km 13+070 bis Einmündung 

Achse 130 neu 
 
Konflikt   Nr.: K 1 und K V im Bestands- und Konfliktplan   Blatt Nr.: 1   
Beschreibung: 
 
Beeinträchtigung von Funktionen und Werten des Bodens: Funktions- und Wertverlust der betroffenen Böden 
durch Versiegelung belebten Oberbodens, 
Verlust von straßenbegleitenden Hecken und Einzelgehölzen sowie Gras- und Staudenfluren in den Randberei-
chen der alten B 3. Umfang der Verluste: Strauch- und Strauch-Baumhecken: 85 m, Gras- und Staudenfluren: 
0,20 ha, Einzelbäume: 7 Stück. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

X   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung (kleinflächiger Teilausgleich durch A 6) 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 1   
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziel: Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen 
Maßnahme: Rückbau von Teilflächen der alten Fahrbahn und des Radweges. Zulassen der Eigenentwicklung in 
den rückgebauten Bereichen, kleinflächig Abpflanzung zu Bereichen der Trasse neu hin. 
Durchführung: Entfernen der Asphaltdecke oder sonstiger Wegebeläge und der Tragschichten soweit im Hinblick 
auf den Schutz verbleibender Gehölze vertretbar (siehe Maßnahme S 1). Auftrag von Oberboden (ca. 20 cm) nur 
im Bereich neuer Gehölzpflanzungen. 
Heckenartige, flächige Gehölzpflanzungen aus Sträuchern und bis 5 % Anteil an Bäumen 2. Ordnung als Heister 
(geeignet sind Gehölzarten des Drahtschmielen-Buchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2). 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: entsiegelte Flächen 0,30 ha, davon Gehölzfläche neu 0,06 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
In den Randbereichen des verbleibenden Wirtschaftsweges sind gelegentliche Mahd der Wegebankette und 
Rückschnitt neu aufkommender Gehölze zur Sicherung der Befahrbarkeit zulässig. 
Entwicklungspflege der Gehölze. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 im Zuge der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

X nach Abschluß der Straßenbauarbeiten Aufgabe der Nutzung als Straße 
 
 
Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 3, A 10, A/E 16, E 17, A/E 18, A 24, 

E 57 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
 X Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 7 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Zwischen B 3 alt und Achse 130 (westlicher Anbindungsfahrstreifen neu), km 130+055 bis 130+200 

 
 
Konflikt   Nr.: K 3 + K Ü + K I im Bestands- und Konfliktplan  Blatt Nr.: 1   
 
Beschreibung: 
- Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch das Überführungsbauwerk. 
Außerdem Beeinträchtigungen von Funktionen und Werten des Bodens und Wasserhaushaltes: 
- dauerhafte Überformung von Feuchtböden (Sonderstandort, bes. Entwicklungspotential), 
- verkehrsbedingte Schadstoffbelastung für Boden und Grundwasser in bisher relativ schwach belasteten 
Bereichen. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 1   
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziel: Ausgleich der genannten erheblichen Beeinträchtigungen 
Maßnahme: Entlassen der Fläche aus der landwirtschaftlichen Nutzung (aktuell: Intensivgrünland) 
Durchführung: Die Fläche ist der natürlichen Eigenentwicklung zu überlassen. 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,24 ha   Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Bodenauffüllungen und sonstige Nutzungen für den Baubetrieb sollen unterbleiben, um das aktuelle 
Entwicklungspotential der Fläche zu erhalten. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten nach letzter landwirtschaftlicher Nutzung vor Baubeginn 

 im Zuge der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 2, A 3, E 17, A/E 18, E 57 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
 X Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 



 

 8

 
Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

S 8 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
B 3 alt von Betr. -km 30,055 bis Betr. -km 35,770 (Nienhorst bis Westercelle) 

 
 
Konflikt   Nr.: ...... im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.: ........  
Beschreibung: 
 
Gefährdung vorhandener Gehölze durch den Baubetrieb 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 1   
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziel: Erhalt vorhandener Gehölzbestände an der alten B 3 
Maßnahme: Die in den Randbereichen der alten B 3 zu erhaltenden Bäume und Sträucher werden während der 
Rückbauarbeiten nach RAS-LP 4 /DIN 18920 geschützt.  
Durchführung: Schutzvorkehrung gemäß RAS-LP 4 jeweils in Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten: 
Absperrungen/ Schutzzaun, Schutz von Stamm und Wurzelbereich, bei Bedarf weitere Vorkehrungen wie 
Wurzelvorhang. 
Die Asphaltdecken oder sonstigen Wegebeläge sind im möglichen Wurzelbereich der Gehölze vorsichtig zu 
entfernen. Darunter lagernde Tragschichten sind auf Durchwurzelung zu überprüfen, Entfernung der Schicht nur, 
wenn keine Durchwurzelung vorhanden. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: entfällt  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: .......................... 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
 X Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

S 9 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
südlich von Kükenkamp, km 13+270 bis 14+130 (ausgenommen: Abschnitte der Querung des Bauwerkes CE 1) 

 
 
Konflikt   Nr.: ...... im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.: ........  
Beschreibung: 
 
Gefährdung vorhandener Gehölze durch den Baubetrieb 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 1-3  
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziel: Erhalt / Schutz der grabenbegleitenden Strauch-Baumhecke (Erlen) 
Maßnahme: Die zu erhaltenden Bäume und Sträucher werden während der Bauzeit nach RAS-LP 4 /DIN 18920 
geschützt. 
Durchführung: Anbringen eines Schutzzaunes oberhalb der Grabenböschung (mind. 1 m Entfernung von der 
Böschungsoberkante). 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: entfällt  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 im Zuge der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: .......................... 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
 X Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 



 

 10

 
Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 10 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
B 3 alt, Betr. km 30+055 bis 35+770 

 
 
Konflikt   Nr.: K V im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.: 1 + 2  
Beschreibung: 
 
Beeinträchtigung von Funktionen und Werten des Bodens: Funktions- und Wertverlust der betroffenen Böden 
durch Versiegelung belebten Oberbodens. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

X   großenteils nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (dort nur teilw. dargestellt), Blatt Nr.: 1 + 11
 restliche Bereiche dargestellt im Übersichtslageplan, Blatt Nr. 1 + 2 
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziel: Kompensation der erheblichen Beeinträchtigung - Aufwertung von Bodenbereichen. 
Maßnahme: Rückbau von Teilflächen der alten Fahrbahn und Entwicklung von Landschaftsrasen in den 
rückgebauten Bereichen. 
Durchführung: Entfernen der Asphaltdecke und sonstiger Wegedecken sowie der Tragschichten, soweit im 
Hinblick auf den Schutz verbleibender Gehölze vertretbar (siehe Maßnahme S 8); Auftrag von Oberboden und 
Ansaat von Landschaftsrasen (Hinweise zur Saatgutwahl siehe Text Kap. 7.1.3). 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,5 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 6, A 24, A 34, A/E 15, 16, 18, 23, 
37, 38, 41, 45, 46, 48, 51, 55, E 17, E 59, E 60 

 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
 X Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 11 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
südlich und östlich von Nienhorst, km 13+400 bis 16+470 

 
Konflikt Nr.: K 5 - 8a (Landschaftsbildaspekt) und K L im Bestands- und Konfliktplan Blatt Nr.: 1   
 
Beschreibung: 
Allgemein: Überformung der landschaftlichen Eigenart durch die Straßenbauwerke, 
Speziell: Verlust gliedernder, erlebniswirksamer Landschaftsstrukturen, Unterbrechung bedeutsamer 
Blickbeziehungen durch Trasse und Überführungsbauwerke, Verlärmung von Erholungsbereichen, 
Straßenverkehr als Gefahrenpotential für tieffliegende Tiere (Vögel, Fledermäuse) 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

X   z.T. nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 1-6  
Beschreibung/Zielsetzung: 
Ziele: Landschaftsgerechte Neugestaltung des Landschaftsbildes und Einbindung von Straße, Bauwerken und 
Böschungen in die Landschaft, Böschungssicherung, Überleitung flugmobiler Tiere (Fledermäuse, Vögel). 
Maßnahme: Auf den Straßenseitenflächen entlang der Fahrbahnen erfolgen alleeähnliche Einzelbaumpflanzun-
gen und in geringem Umfang dichte Pflanzungen aus überwiegend Strauchgehölzen; auf Böschungen, in Mulden 
und auf sonstigen unbefestigten Nebenflächen werden Landschaftsrasen entwickelt. 
Umfang: Hochstämme 233 Stk. 
Durchführung: Einzelbäume als Hochstämme: Stieleiche, mind. 16-18 cm StU, Entfernung vom Fahrbahnrand 
4,5 m, Pflanzabstände in der Reihe 20 m, versetzte Pflanzung der gegenüberliegenden Reihen (auf Lücke), in 
Kurven Einhaltung der Pflanzabstände in der Reihe von 20 m in der Innenkurve, in der Außenkurve Ausgleich 
durch Vergrößerung der Pflanzabstände; 
flächige Gehölzpflanzungen aus Sträuchern und bis 5 % Anteil an Heistern/Bäumen 2. Ordnung (geeignet sind 
auf trockenen Standorten Gehölzarten des Drahtschmielen-Buchenwaldes und auf feuchten Standorten 
Gehölzarten des feuchten Birken-Eichenwaldes und des feuchten Eichen-Hainbuchenwaldes, siehe Tab. 3 in 
Kap. 7.1.2), Heister nur am Böschungsfuß; Etablierung von Landschaftsrasen: Ansaat (Hinweise zur Saatgutwahl 
sieheText Kap. 7.1.3). 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: Landschaftsrasen 6,14 ha, Gehölzfläche 0,09 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Entwicklungspflege der Gehölze 
Unterhaltungspflege gemäß Merkblatt für den Unterhaltungs- und Betriebsdienst an Straßen, Teil:Grünpflege 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten Pflanz-/ Saatzeit nach Erdbauarbeiten 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 14, A/E 16, A 22, A/E 23 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

S 12 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Graben südlich Nienhorst, ca km 14+200 und nördl. Teich, ca. 14+800 

 
 
Konflikt   Nr.: ...... im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.: ........  
Beschreibung: 
 
Überbauung bedeutsamer Pflanzenvorkommen, die relativ einfach umsiedelbar sind 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 2+3  
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziel: Sicherung gefährdeter Pflanzenarten 
Maßnahme / Durchführung: Der von den Baumaßnahmen betroffene Bestand der gefährdeten Art 
Sumpfdotterblume (Caltha palustris) (siehe Kartendarstellung in Karte 1 im Anhang) ist an einen geeigneten 
Wuchsort in der Umgebung (= verbleibender Grabenabschnitt) umzusiedeln (Verpflanzung). 
 
 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: .................. ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 im Zuge der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: .......................... 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: .................................................. 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: .................................................. 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

S 13 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Fischteichkomplex südöstlich von Kükenkamp, auf Höhe km 14+770 

 
 
Konflikt   Nr.:   im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.:    
Beschreibung: 
 
Gefährdung vorhandener Gehölze durch den Baubetrieb, Gefahr stofflicher Einträge in die verbleibenden 
Gewässer und darüber auch in das Grundwasser 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 3   
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Erhalt vorhandener standortheimischer Laubgehölze in den Gewässerrandbereichen, Schutz der 
verbleibenden Stillgewässer vor verkehrsbedingten Schadstoffeinträgen, Verhindern möglicher Tierwanderungen 
/ Überflüge zwischen stark zerschnittenen, trassennahen Gewässerteillebensräumen, 
positiver Begleiteffekt: Förderung günstiger Gewässerrandstrukturen insbesondere für die Fauna und das 
Selbstreinigungsvermögen des Gewässers (Röhrichtzone), 
Maßnahme: Schutz der in den verbleibenden Gewässerrandbereichen vorhandenen heimischen Laubgehölze 
gemäß RAS-LP 4 / DIN 18920; Verfüllung des nördlichen und Teilverfüllung des mittleren Teiches; 
Schutzpflanzung gegenüber der Straßentrasse auf neu verfüllten sowie Acker- und Intensivgrünlandflächen. 
Durchführung: Schutz der zu erhaltenden Gehölze in Anpassung an die lokalen Gegebenheiten; Teilverfüllung 
des mittleren Teiches nur mit Unterboden (kein Oberbodenauftrag in der neu herzustellenden nördlichen 
Böschung), neue Böschung mit möglichst flacher Neigung (1:10 - 1:4) herstellen und der Eigenentwicklung 
überlassen; flächige Gehölzpflanzungen mit Sträuchern (bevorzugt Weiden), geeignet sind auch andere 
Gehölzarten des feuchten Eichen-Hainbuchenwaldes und des feuchten Birken-Eichenwaldes (siehe Tab. 3 in 
Kap. 7.1.2). Sicherung gegen Wildverbiß. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,12 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Entwicklungspflege der Gehölze. 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.:  
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
 X Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 14 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
östlich von Kükenkamp, km 15+000 bis 15+330 

 
 
Konflikt   Nr.: K 7 und K L im Bestands- und Konfliktplan   Blatt Nr.: 1   
Beschreibung: 
 
Allgemein: Überformung der landschaftlichen Eigenart durch die Straßenbauwerke, 
Speziell: Beeinträchtigung des Landschaftsbildes in Ortsrandlage und im Bereich eines Radwanderweges, 
Unterbrechung bedeutsamer Blickbeziehungen, Verlärmung 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

X   z.T. nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 4   
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Abschirmung der dicht vorbeiführenden Straße gegenüber dem Radwanderweg, Begrenzung der 
Immissionseinwirkung (Emissionsausbreitung), landschaftsgerechte Neugestaltung im Trassenumfeld. 
Maßnahme: Anlage einer wegbegleitenden Heckenpflanzung auf trassennahen Acker- und 
Intensivgrünlandflächen; 
Durchführung: 3-reihige, an Schmalstelle auch 2-reihige Pflanzung von Gehölzen (Sträucher und 4 - 6 Bäume als 
Heister pro lfd. 100 m); der Pflanzung soll ein ungenutzter Saum beidseitig vorgelagert sein (Abgrenzung zum 
Acker hin beispielsweise durch Eichen-Spaltpfähle), so daß eine Mindesttiefe des Streifens von 6 m 
(Schmalstelle 5 m) gegeben ist (geeignet sind Gehölzarten des feuchten Eichen-Hainbuchenwaldes, siehe Tab. 3 
in Kap. 7.1.2). 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,21 ha (350 m Länge)  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Entwicklungspflege der Gehölze, 
Unterhaltungspflege: periodische Pflegehiebe / Verjüngung der Gehölze je nach Bestandsentwicklung, Beginn 
frühestens nach 8 Jahren. Auf die Erhaltung einer weitestgehend geschlossenen Hecke ist bei der räumlich-
zeitlichen Abfolge der Pflegehiebe zu achten. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten Pflanzzeit nach Ende der Erdbauarbeiten / des Bau 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten stellenverkehrs im betroffenen Abschnitt 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 11, A/E 16, A 22, A/E 23 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
 X Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 



 

 15

 
Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A/E 15 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
östlich von Kükenkamp 

Konflikt  Nr.: K 4 - 8, K L, K V, K I, K Ü im Bestands- und Konfliktplan  Blatt Nr.: 1   
Beschreibung: 
Allgemein: Überformung der landschaftlichen Eigenart durch die Straßenbauwerke, 
Speziell: Unterbrechung bedeutsamer Blickbeziehungen durch Trasse und Überführungsbauwerke, Verlärmung 
von Erholungsbereichen am Ortsrand und in unmittelbarer Nähe eines Radwanderweges.Verluste von Hecken, 
Gebüschen, Gras- und Staudenfluren, 
Beeinträchtigung bedeutsamer Vogellebensräume und Lebensraumbeziehungen vor allem von Fledermäusen, 
Beeinträchtigung von Funktionen und Werten der Naturgüter Boden und Wasser: Versiegelung belebten 
Oberbodens, starke Schadstoffbelastung, Überprägung von Feuchtstandorten. 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

z.T.    nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (dort nur teilw. dargestellt), Blatt Nr.: 3 + 4 
 restliche Bereiche dargestellt im Übersichtslageplan, Blatt Nr. 1 
Beschreibung/Zielsetzung: 
Ziele: Kompensation für die aufgeführten Beeinträchtigungen - Neuanlage gleichartiger Biotope, Verbesserung 
des Habitatangebotes für die betroffenen Tierarten, landschaftsgerechte Neugestaltung durch zusätzliche, 
gliedernde und erlebniswirksame Strukturen, Aufwertung von Flächen für Boden und Grundwasser. 
Maßnahme: Anlage von Strauchhecken und ungenutzten krautigen Säumen auf intensiv genutzten Acker- und 
Grünlandflächen, Belassen des vorhandenen Grabensaumes. 
Durchführung: 3-reihige Pflanzungen von Strauchgehölzen; Anteil an dornentragenden Arten wie Schlehe und 
Weißdorn mind. 30 % (Begünstigung von Vogelarten wie Neuntöter) - geeignet sind Gehölzarten des feuchten 
Eichen-Hainbuchenwaldes (siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2); der Pflanzung soll jeweils ein 2 m breiter ungenutzter 
Saum vorgelagert sein, Zäunung gegenüber angrenzender Weidefläche, Schutz der Pflanzung gegen Wildverbiß.
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,35 ha (410 m Länge)  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Entwicklungspflege der Gehölze. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten spätestens mit Durchführungsbeginn der Gesamtmaß 

 im Zuge der Straßenbauarbeiten nahme (Pflanzzeit) 
 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 11, A 14,  A/E 16, E 17, A/E 18,  
A 19, A 22, A/E 23, E 57 

 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
 X Flächen der öffentlichen Hand 0,14 ha 
 X Flächen Dritter 0,21 ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 0,21  ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A/E 16 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Niederung der Aue 

 
Konflikt  Nr.: K 4 - 8, K L, K V, K I, K Ü im Bestands- und Konfliktplan  Blatt Nr.: 1   
Beschreibung: 
Verluste von Hecken, Gebüschen, Gras- und Staudenfluren, 
Beeinträchtigung bedeutsamer Vogellebensräume und Lebensraumbeziehungen vor allem von Fledermäusen, 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Strukturverluste, Störung von Blickbeziehungen, Überformung 
landschaftlicher Eigenart, 
Beeinträchtigung von Funktionen und Werten der Naturgüter Boden und Wasser: Versiegelung belebten 
Oberbodens, starke Schadstoffbelastung, Überprägung von Feuchtstandorten. 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

z.T.    nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Übersichts-Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen  Blatt Nr.: 1  
Beschreibung/Zielsetzung: 
Ziele: Kompensation für die aufgeführten Beeinträchtigungen - Neuanlage gleichartiger Biotope, Verbesserung 
des Habitatangebotes für die betroffenen Tierarten, landschaftsgerechte Neugestaltung durch zusätzliche, 
gliedernde und erlebniswirksame Strukturen, Aufwertung von Flächen für Boden und Grundwasser. 
Maßnahme: Anlage von Strauchhecken und ungenutzten krautigen Säumen auf intensiv genutzten Acker- und 
Grünlandflächen. 
Durchführung: 3-reihige Pflanzungen von Strauchgehölzen; Anteil an dornentragenden Arten wie Schlehe und 
Weißdorn mind. 30 % (Begünstigung von Vogelarten wie Neuntöter) - geeignet sind Gehölzarten des feuchten 
Eichen-Hainbuchenwaldes (siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2); der Pflanzung soll jeweils ein 2 m breiter ungenutzter 
Saum vorgelagert sein, Zäunung gegenüber angrenzender Weidefläche, Schutz der Pflanzung gegen Wildverbiß.
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,74 ha (870 m Länge)  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Entwicklungspflege der Gehölze. 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten spätestens mit Durchführungsbeginn der Gesamtmaß 

 im Zuge der Straßenbauarbeiten nahme (Pflanzzeit) 
 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 11, A 14, A/E 15, E 17, A/E 18, 
A 19, A 22, A/E 23, E 57 

 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
 X Flächen der öffentlichen Hand 0,67  ha 
 X Flächen Dritter 0,07  ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 0,07  ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

E 17 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Niederung der Aue 

 
 
Konflikt  Nr.: K 6+7, K 4, K V, K I im Bestands- und Konfliktplan   Blatt Nr.: 1  
Beschreibung: 
 
Teilverlust/Beeinträchtigung eines Feldgehölzes und Verlust von Habitatstrukturen für Amphibien, Heuschrecken 
und Fledermäuse sowie Beeinträchtigung bedeutsamer Vogellebensräume, Umfang des Flächenverlustes 0,1 ha 
Feldgehölz, 0,07 ha Staudenfluren. 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Verlust erlebniswirksamer Landschaftsstrukturen und Unter-
brechung von Blickbeziehungen, 
Beeinträchtigung von Funktionen und Werten der Naturgüter Boden und Wasser: Versiegelung belebten 
Oberbodens, starke Schadstoffbelastung. 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

überwiegend   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (dort nur teilw. dargestellt) Blatt Nr.: 4 
 restliche Bereiche dargestellt im Übersichtslageplan, Blatt Nr. 1 
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Kompensation der aufgeführten Beeinträchtigungen - Neuanlage gleichartiger Biotope, Verbesserung des 
Habitatangebotes für die betroffenen Tierarten, landschaftsgerechte Neugestaltung durch zusätzliche gliedernde 
und erlebniswirksame Strukturen, Aufwertung von Flächen für Boden und Grundwasser. 
Maßnahme: Anlage von vier Feldgehölzen auf intensiv genutzten Acker- und Grünlandflächen. 
Durchführung: Pflanzung von Baum- und Strauchgehölzen, äußerer Saum bevorzugt aus dornentragenden 
Sträuchern (Schlehe, Weißdorn) (geeignet sind weiterhin Gehölzarten des feuchten Eichen-Hainbuchenwaldes, 
siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2); Schutz der Pflanzung gegen Wildverbiß und Zäunung gegenüber Weideflächen. 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,40 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Entwicklungspflege der Gehölze. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten spätestens mit Durchführungsbeginn der Gesamtmaß 

 im Zuge der Straßenbauarbeiten nahme (Pflanzzeit) 
 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 
 
Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A/E 15, 16, 18, 23, 37, 38, 41, 45, 46,

48, 51, 55, E 57 
 

Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
 X Flächen der öffentlichen Hand 0,1  ha 
 X Flächen Dritter 0,3  ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 0,3    ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A/E 18 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Niederung der Aue 

 
 
Konflikt  Nr.: K 4, K V, K I, K Ü und K L im Bestands- und Konfliktplan  Blatt Nr.: 1   
Beschreibung: 
 
Beeinträchtigung bedeutsamer Vogellebensräume durch verkehrsbedingte Beunruhigung besonders 
schutzbedürftiger Arten; 
Beeinträchtigung von Funktionen und Werten der Naturgüter Boden und Wasser: Versiegelung belebten 
Oberbodens, starke Schadstoffbelastung, Überprägung von Feuchtstandorten; 
Überformung der landschaftlichen Eigenart. 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

z.T.   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Übersichts-Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen  Blatt Nr.: 1  
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Kompensation der aufgeführten erheblichen Beeinträchtigungen - Verbesserung der Habitatbedingungen 
für die betroffenen Vogelarten, Aufwertung von Flächen für Boden und Grundwasser, landschaftsgerechte 
Flächenumnutzung. 
Maßnahme: Umwandlung von intensiv genutzten Acker- und Grünlandflächen in extensives Grünland.  
Durchführung: Mähgut- oder Heublumensaat (von artenreichen Grünlandbeständen), 2- bis 5-jährige 
Ausmagerung durch zwei- bis dreimalige Mahd/Jahr und Abräumen des Schnittgutes, Nutzung als Mähwiese 
oder Weide (siehe auch Text Kap. 7.1.4)  
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 10 ha (einschließlich eingelagerte Hecken, Feldgehölze  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
                        und Kleingewässer) 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
Extensive Grünlandnutzung mit Bewirtschaftungsauflagen: 
keine Pflanzenschutzmittel, kein Umbruch oder Nach-/ Übersaat, allenfalls verhaltene Grunddüngung, zeitliche 
Begrenzung der Bodenbearbeitung, Auflagen hinsichtlich Mahd und Beweidung, ungenutzte Randstreifen (siehe 
auch Text Kap. 7.1.4). 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten spätestens mit Durchführungsbeginn der Gesamtmaß 

 im Zuge der Straßenbauarbeiten nahme (nach Ernte der landwirtschaftlichen Vorfrucht) 
 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A/E 16, E 17, A 19, E 57 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
 X Flächen der öffentlichen Hand 3,1    ha 
 X Flächen Dritter 6,9    ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 6,9    ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 19 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Niederung der Aue 

 
 
Konflikt   Nr.: K 5 und K 4 im Bestands- und Konfliktplan   Blatt Nr.: 1   
Beschreibung: 
 
Verlust und Beeinträchtigung von Stillgewässerlebensräumen beziehungsweise Nahrungsbiotopen für 
Amphibien, Libellen, Fledermäuse, 
Beeinträchtigung bedeutsamer Vogellebensräume durch verkehrsbedingte Beunruhigung besonders 
schutzbedürftiger Arten 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Übersichts-Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen  Blatt Nr.: 1  
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziel: Kompensation der aufgeführten erheblichen Beeinträchtigungen - Verbesserung des Habitatangebotes für 
die betroffenen Tierarten. 
Maßnahme: Anlage von drei Kleingewässern im Bereich derzeit intensiv als Acker bzw. Grünland und zukünftig 
als extensives Grünland genutzter Flächen. 
Durchführung: Aushub von drei jeweils 500 - 800 m2 großen Kleingewässern (Blänken) bis auf eine Tiefe von 
etwa 50 cm unter mittlerem Grundwasserstand, auf ca. 10 % der jeweiligen Gewässeroberfläche bis auf eine 
Tiefe von 1 m unter dem mittleren Grundwasserstand; dieser ist vorher lokal zu ermitteln; Böschungsneigungen 
von ca. 1:10 auf mindestens 30 % der jeweiligen Uferlänge, bevorzugt in südlicher Lage; getrenntes Entfernen 
von Oberboden und sonstigem Aushub sowie ordnungsgemäße Verwertung außerhalb des 
Niederungsbereiches; siehe auch Ausführungen im Text Kap. 7.1.6. 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,3 ha (einschließlich Uferrandzonen)  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Mahd der südexponierten Uferbereiche alle 2 - 5 Jahre - maximal 50 % der Süduferlänge pro Jahr, Abzäunung 
der Gewässer gegenüber angrenzenden Weideflächen, zusätzlich 2 - 3 m breiter Randstreifen um die Gewässer 
ohne reguläre Bewirtschaftung (siehe auch Text Kap. 7.1.6). 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten spätestens mit Durchführungsbeginn der Gesamtmaß 

 im Zuge der Straßenbauarbeiten nahme 
 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A/E 16, E 17, A/E 18 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
 X Flächen der öffentlichen Hand 0,2    ha 
 X Flächen Dritter 0,1    ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 0,1    ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

S 20 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
östlich von Nienhorst, Teilbereiche zwischen km 15+310 und 16+480 

 
 
Konflikt   Nr.: ...... im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.: ........  
Beschreibung: 
 
Gefährdung vorhandener Gehölze durch den Baubetrieb 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 4-6  
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziel: Erhalt vorhandener, verbleibender Gehölzbestände und Schonung sonstiger Biotopflächen 
Maßnahme: Schutz der Biotopbereiche gemäß RAS-LP 4 / DIN 18920.  
Durchführung: Schutzmaßnahmen entsprechend der örtlichen Gegebenheiten vor allem durch Schutzzäune, 
Einzelbaumschutz, sonstige Flächenabsperrungen. Die Schutzvorkehrungen sind auch im Bereich von 
Baustellenzufahrten, auszubauenden Wirtschaftswegen, rückzubauenden Straßen und ähnlichen Flächen 
außerhalb des eigentlichen Arbeitsstreifens entlang der Haupttrasse vorzunehmen. 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: .................. ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: .......................... 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: .................................................. 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: .................................................. 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

S 21 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
kurze Abschnitte zwischen km 15+370 und 16+470 

 
 
Konflikt  Nr.: K 6+ K 8 im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.: 1  
Beschreibung: 
 
Durchschneidung wichtiger Fledermausflugstrecken 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 4 - 6  
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziel: Verminderung der Gefährdung von Fledermäusen im Bereich durchquerter Flugstrecken (siehe auch G/A 5 
und A 4), positiver Begleiteffekt: landschaftsgerechte Gestaltung. 
Maßnahme: Dichte Schutzpflanzung nahe der Straßentrasse im Grenzbereich zu Fledermausflugstrecken. 
Durchführung: Heckenartige, z.T. auch flächige Anpflanzungen von Sträuchern auf trassenangrenzenden Acker- 
und Intensivgrünlandflächen, um den Effekt der Abschirmung oder Überleitung baldmöglichst erzielen zu können 
(geeignet sind Gehölzarten des Drahtschmielen-Buchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2). Sicherung gegen 
Wildverbiß. 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,23 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Entwicklungspflege der Gehölze, 
mögliche spätere Pflegehiebe sind so vorzunehmen, daß immer mindestens eine geschlossene Strauchreihe 
parallel zur Fahrbahn verbleibt. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten Pflanzzeit nach Ende der Erdbauarbeiten 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: .......................... 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 22 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Überführungen des Wirtschaftsweges bei km 15+370 und der Gemeindeverbindungsstraße bei km 16+440 

Konflikt   Nr.: K 7 + 8a  im Bestands- und Konfliktplan   Blatt Nr.: 1   
Beschreibung: 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Überführungsbauwerke in deutlich sichtbarer Dammlage. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

X   z.T. nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 4+6   
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Einbindung des Überführungsbauwerkes in die Landschaft durch landschaftsgerechte Neugestaltung, 
Böschungssicherung, 
positive Begleiteffekte: Schaffen von lenkenden Pflanzungen mit Leitwirkung für Fledermäuse (Brückenüberflug) 
im Bereich einer bedeutsamen Fledermausflugstrecke, Förderung von trocken-mageren Biotopen auf Teilflächen 
(u.a. Reptilien- und Heuschrecken-Lebensraum). 
Maßnahme: Auf den Seitenflächen der Weg-/Straßenüberführungen Anlage von Pflanzungen, die einerseits den 
Dammkörper weitgehend zur offenen Landschaft hin abschirmen und andererseits Fledermäuse zum Flug über 
die Brücke leiten können; Entwicklung von Landschaftsrasen unterschiedlicher Ausbildung. 
Umfang: Bauwerk CE 2: Hochstämme 7 Stk. Sandbirke und 3 Stk. Stieleiche; Bauwerk CE 3;: Hochstämme 20 
Stk. Sandbirke und 7 Stk. Stieleiche. 
Durchführung: flächige Gehölzpflanzungen im unteren Teil der höheren Böschungsabschnitte, Sträucher und bis 
zu 20 % Bäume als Heister; die Bäume im Böschungsbereich nur am Böschungsfuß pflanzen (geeignet sind 
Gehölzarten des Drahtschmielen- und Flattergras-Buchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2); 
Einzelbaumpflanzungen: Birke als Hochstämme; 
Etablierung von Landschaftsrasen: Ansaat (Hinweise zur Saatgutwahl siehe Text Kap. Kap. 7.1.3). - Ausnahme: 
Auf den südexponierten Böschungsabschnitten ohne vorgesehene Gehölzpflanzungen soll kein Oberboden 
aufgebracht und eine Begrünung nur mit Feinschwingel und Silbergras vorgenommen werden, um magere 
Trockenstandorte zu schaffen. 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: Gehölzflächen 0,19 ha, Landschaftsrasen 0,84 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
                        (davon Feinschwingel- und Silbergras-Einsaat 0,08 ha) 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
Entwicklungspflege der Gehölze, 
Unterhaltungspflege in Anlehnung an das Merkblatt für den Unterhaltungs- und Betriebsdienst an Straßen, 
Teil:Grünpflege.  
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten Pflanz-/ Saatzeit nach Ende der Erdbauarbeiten 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 11, A 14, A/E 16, A/E 23 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A/E 23 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
östlich von Nienhorst 

 
Konflikt  Nr.: K 6 - 8a, K L, K V, K I im Bestands- und Konfliktplan  Blatt Nr.: 1  
Beschreibung: 
 
Verlust/Beeinträchtigung von Gehölzen/Hecken und Staudenfluren, Unterbrechung biotopvernetzender 
Strukturen vor allem von Fledermäusen, 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Strukturverluste, Störung von Blickbeziehungen, Überformung 
landschaftlicher Eigenart, 
Beeinträchtigung von Funktionen und Werten der Naturgüter Boden und Wasser: Versiegelung belebten 
Oberbodens, starke Schadstoffbelastung. 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

z.T.   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (dort nur teilw. dargestellt), Blatt Nr.: 5 + 6 
 restliche Bereiche dargestellt im Übersichtslageplan, Blatt Nr. 1 
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Kompensation für die aufgeführten Beeinträchtigungen - Neuanlage gleichartiger Biotope, Verbesserung 
des Habitatangebotes für die betroffenen Tierarten, landschaftsgerechte Neugestaltung durch zusätzliche, glie-
dernde und erlebniswirksame Strukturen, Aufwertung von Flächen für Boden und Grundwasser. 
Maßnahme: Anlage von Hecken und ungenutzten krautigen Säumen auf intensiv genutzten Ackerflächen. 
Durchführung: 3-reihige (östlich des Müggenburger Kanals) bzw. 6-reihige (westlich des Müggenburger Kanals) 
Pflanzungen aus überwiegend strauchartig wachsenden Gehölzen sowie im Durchschnitt 3 - 4 Eichen als Heister 
pro lfd. 100 m; der Pflanzung soll ein ungenutzter, 2 m breiter Saum beidseitig vorgelagert sein (Abgrenzung zum 
Acker hin beispielsweise durch Eichen-Spaltpfähle), so daß eine Mindesttiefe des Streifens von 8,5 m bzw. 13 m 
gegeben ist (geeignet sind Gehölzarten des Drahtschmielen-Buchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2), Zäunung 
gegenüber angrenzenden Weideflächen, Schutz der Pflanzung gegen Wildverbiß. 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 1,40 ha (1.115 m Länge)  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Entwicklungspflege der Gehölze. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten spätestens mit Durchführungsbeginn der Gesamtmaß 

 im Zuge der Straßenbauarbeiten nahme (Pflanzzeit) 
 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 11, A 14, A/E 15, A/E 16, E 17, 
A/E 18, A 19, A 22, E 57 

 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand 1,40  ha 
 X Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 1,40  ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 24 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Teilflächen der alten Gemeindeverbindungsstraße (Fahrbahn und Radweg) auf Höhe km 16+470 

 
 
Konflikt   Nr.: K V + K 8 im Bestands- und Konfliktplan   Blatt Nr.: 1   
Beschreibung: 
 
Beeinträchtigung von Funktionen und Werten des Bodens: Funktions- und Wertverlust der betroffenen Böden 
durch Versiegelung belebten Oberbodens, 
Verlust von Laubgehölzhecken, Umfang: 100 m. 
Verlust von Gras- und Staudenfluren, Umfang: 0,06 ha. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

X   z.T. nicht ausgleichbare Beeinträchtigung (Teilausgleich durch A 24) 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 6   
Beschreibung/Zielsetzung: 
Ziel: Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen, 
positiver Begleiteffekt: Verminderung der Gefährdung von Fledermäusen im Bereich durchquerter Flugstrecken 
Maßnahme: Rückbau von Teilflächen der alten Fahrbahn und des Radweges, Zulassen der Eigenentwicklung in 
den rückgebauten Bereichen, kleinflächig Schutzpflanzungen zu Bereichen der Trasse neu hin (siehe auch 
Maßnahme S 21). 
Durchführung: Entfernen der Asphaltdecke oder sonstiger Wegebeläge und der Tragschichten soweit im Hinblick 
auf den Schutz verbleibender Gehölze vertretbar (siehe Maßnahme S 1). Auftrag von Oberboden (ca. 20 cm) nur 
im Bereich neuer Gehölzpflanzungen. 
kleinflächige Gehölzpflanzungen aus Sträuchern und bis 5 % Anteil an Bäumen 2. Ordnung als Heister (geeignet 
sind Gehölzarten des Drahtschmielen-Buchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2). Sicherung gegen Wildverbiß. 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,10 ha (davon Gehölzfläche 0,04 ha)  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
In den Randbereichen des verbleibenden Wirtschaftsweges sind gelegentliche Mahd der Wegebankette und 
Rückschnitt neu aufkommender Gehölze zur Sicherung der Befahrbarkeit zulässig. 
Entwicklungspflege der Gehölze. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten Aufgabe der Nutzung als Straße 
X nach Abschluß der Straßenbauarbeiten Aufgabe der Nutzung als Straße 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 6, A 10, A/E 16, A/E 18, A/E 23, 
E 57 

 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
 X Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 



 

 25

 
Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 25 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Teilflächen in Waldbereichen zwischen km 16+470 und 18+520 

 
Konflikt   Nr.: K 9, K L im Bestands- und Konfliktplan   Blatt Nr.: 2   
Beschreibung: 
 
Verlust von Waldbeständen im Bereich des Arbeitsstreifens entlang der Straßentrasse während der Bauphase - 
Umfang der Verluste: 1,41 ha. 
Überformung der landschaftlichen Eigenart in den Waldgebieten durch die Straße. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 6 - 8  
Beschreibung/Zielsetzung: 
Ziele: Ausgleich für die genannten Biotopverluste und die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, positive 
Begleiteffekte: Verringerung der Schadstoffausbreitung - Reduzierung der Belastung von Böden und 
Waldbiotopen, Brandschutz. 
Maßnahme: Entwicklung von Laubwaldbeständen mit einer günstigen Randausbildung (Mantelzone) auf den 
Flächen der Arbeitsstreifen im Wald. 
Durchführung: Nach dem Wiederherstellen eines dem Vorzustand annähernd gleichen Geländeniveaus zum 
Bauende werden die Flächen mit standortheimischen Laubgehölzen aufgeforstet (geeignet sind Gehölzarten des 
Drahtschmielen-Buchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2). Die Aufforstungsflächen sind durch einen 
Wildschutzzaun zu umgeben, um die Kulturen vor Wildverbiß zu schützen. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 1,41 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Die Ausbildung eines beabsichtigten dichten und strukturreichen Waldrandes soll durch gelegentliche 
auflichtende Durchforstungen dauerhaft gefördert werden. 
Entwicklungspflege der Gehölze. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 im Zuge der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

X nach Abschluß der Straßenbauarbeiten nach Räumung der jeweiligen Flächen 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 34, A 36, A/E 37, E 57 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ~ 0,7 ha 
  Flächen Dritter ~ 0,7 ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb ~ 0,7 ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 



 

 26

 
Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 26 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Wald südlich der K 58 

 
 
Konflikt  Nr.: K 9a + 9b im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.: 2  
Beschreibung: 
 
Durchschneidung/Teilverlust eines Bereiches mit Fledermausquartieren, Unterbrechung bedeutsamer 
Flugstrecken für Fledermäuse 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (dort nur teilw. dargestellt), Blatt Nr.: 6 
 restliche Bereiche dargestellt im Übersichtslageplan, Blatt Nr. 2 
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziel: Kompensation der Beeinträchtigungen - Aufwertung von Waldflächen als Fledermauslebensraum 
(Förderung von Quartierangeboten). 
Maßnahme/Durchführung: Auswahl von mindestens 10 vorherrschenden Bäumen pro ha im Bereich der im Plan 
dargestellten Waldfläche für den dauerhaften Nutzungsverzicht, Kennzeichnung der Bäume. 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 9,87 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten spätestens mit Durchführungsbeginn der Gesamtmaß 

 im Zuge der Straßenbauarbeiten nahme 
 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A/E 15, A/E 16, E 17, A 19, A/E 23 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
 X Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Privat 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
 X Nutzungsänderung / -beschränkung 9,87  ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Privat 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

G 27 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Waldbereiche zwischen km 14+470 und 20+150 

 
 
Konflikt   Nr.: ...... im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.: ........  
Beschreibung: 
 
entfällt 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 6 - 9  
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Gestaltung der Straßenseitenflächen, Erosionsschutz. 
Maßnahme / Durchführung: Die Straßenseitenflächen (Bankett, Böschung, Mulde) der durch die Waldgebiete 
verlaufenden Fahrbahnen werden durch Ansaat von Landschaftsrasen begrünt (Hinweise zur Saatgutwahl im 
Text Kap. 7.1.3). 
 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,74 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Unterhaltungspflege gemäß Merkblatt für den Unterhaltungs- und Betriebsdienst an Straßen, Teil:Grünpflege. 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten nach Ende der Erdbauarbeiten 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: .......................... 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

S 28 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Teilflächen in Waldbereichen zwischen km 16+470 und 20+150 

 
 
Konflikt   Nr.: K I im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.: 2   
Beschreibung: 
 
Verkehrsbedingte Schadstoffbelastung in straßennahen Randzonen. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 6 - 8  
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Verringerung der Schadstoffausbreitung - Reduzierung der Belastung von Böden und Waldbiotopen, 
Brandschutz, Schutz von Waldbeständen in der Bauphase; positiver Begleiteffekt: nördl. der Verbindungsstraße 
Nienhagen - Nienhorst zugleich Schutz des geologisch bedeutsamen Dünenkomplexes und Ableitung 
tieffliegender Fledermäuse. 
Maßnahme: Erhöhung des Laubholzanteiles durch Unterpflanzung und Entwicklung eines dichten Waldtraufs 
(Mantelzone) in den straßennahen Bereichen, Schutzzäunung zur Trasse hin. 
Durchführung: Unterpflanzung an die Straßentrasse angrenzender Nadelholzbestände mit Buche in den im 
Lageplan dargestellten Ausdehnungen. Die Tiefe der Pflanzstreifen beträgt in der Regel 30 m. Der entlang des 
gesamten Bauabschnittes vorgesehene Wildschutzzaun ist frühzeitig zu errichten, um gleichzeitig als Schutz 
gegen Beschädigungen der Bestände in der Bauphase wirksam sein zu können. Die Unterpflanzflächen sind 
durch einen Wildschutzzaun zu umgeben, um die Kulturen vor Wildverbiß zu schützen. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 7,14 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Die Ausbildung eines beabsichtigten dichten und strukturreichen Waldrandes soll durch gelegentliche 
auflichtende Durchforstungen dauerhaft gefördert werden. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten nach Bestandsbeseitigung auf den angrenzenden  

 im Zuge der Straßenbauarbeiten Flächen der Straßentrasse 
 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: .......................... 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand 7,14  ha 
 X Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 7,14  ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
Baubschnitt I 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

S 29 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Waldbereich der Trasse zwischen ca. km 16+880 und 17+030 

 
 
Konflikt   Nr.: K 9a im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.: 2   
Beschreibung: 
 
Teilverlust eines als Quartier- und Jagdgebiet für Fledermäuse bedeutsamen Waldbereiches 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 6   
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Erhalt von Tierindividuen im Bereich zu vermutender, verlorengehender Fledermausquartiere. 
Maßnahme / Durchführung: Im Bereich der zu beseitigenden Waldbestände sind diese vor Beginn des 
Holzeinschlages auf vorhandene Fledermausquartiere zu untersuchen. Aufgefundene Tiere sind vor dem Fällen 
der Bäume durch eine Fachkraft umzusiedeln. 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: .................. ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 im Zuge der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: .......................... 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: .................................................. 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: .................................................. 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

S 30 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
auf Höhe  km ca. 16+880, 17+970, 18+920 und 20+120 

 
 
Konflikt  Nr.: K 9b, K 14   im Bestands- und Konfliktplan  Blatt Nr.: 2  
Beschreibung: 
 
Durchschneidung wichtiger Fledermausflugstrecken 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 6 - 10  
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziel: Verminderung der Gefährdung von Fledermäusen im Bereich durchquerter Flugstrecken, positiver 
Begleiteffekt: landschaftsgerechte Neugestaltung. 
Maßnahme: Dichte Schutzpflanzung im Grenzbereich zu Fledermausflugstrecken auf Wirtschafts-/Waldwegen 
oder Ackerflächen nahe der Straßentrasse oder auf den Straßenböschungen. 
Durchführung: Heckenartige, z.T. auch flächige Anpflanzungen von Sträuchern in den im Lageplan dargestellten 
Bereichen, um den Effekt der Abschirmung oder Überleitung baldmöglichst erzielen zu können (geeignet sind 
Gehölzarten des Drahtschmielen-Buchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2). Sicherung gegen Wildverbiß. 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,13 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Entwicklungspflege der Gehölze, 
mögliche spätere Pflegehiebe sind so vorzunehmen, daß immer mindestens eine geschlossene Strauchreihe 
parallel zur Fahrbahn verbleibt. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten Pflanzzeit nach Ende der Erdbauarbeiten 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: .......................... 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

G 31 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Teilflächen zwischen / innerhalb der Anschlußfahrbahnen von K 58 neu und B 3 neu 

 
 
Konflikt   Nr.: ...... im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.: ........  
Beschreibung: 
 
entfällt 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 7   
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Gestaltung der Flächen, Verkehrssicherheit 
Maßnahme / Durchführung: Die Flächen werden voraussichtlich in der Bauphase waldfrei (Bedarfsflächen 
Bodenlagerung). Sie werden anschließend einer Selbstbegrünung überlassen. 
Die Maßnahme gilt auch für den Fall, daß aufgeschütteter Boden dauerhaft auf der Fläche verbleibt. 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,48 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Einzelne aufkommende strauchartige Gehölze können auf der Fläche belassen werden, ansonsten 
Unterhaltungspflege gemäß Merkblatt für den Unterhaltungs- und Betriebsdienst an Straßen, Teil:Grünpflege. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten oder .......................................................................................... 
X nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: .......................... 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 



 

 32

 
Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 32 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
neuer Abschnitt der K 58 (km 400+000 bis 400+810) und Einmündung der Zu-/Abfahrten 

 
 
Konflikt   Nr.: K L  im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.: 2   
Beschreibung: 
 
Überprägung der landschaftlichen Eigenart durch Überführung des neuen K 58-Abschnittes im Wald 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

X   z.T. nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 7 
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Neugestaltung der Straßenseitenflächen, Böschungssicherung, 
positiver Begleiteffekt: Schaffen von lenkenden Pflanzungen mit Leitwirkung für Fledermäuse (Brückenüberflug) 
im Umfeld einer bedeutsamen Fledermausflugstrecke (auch in Verbindung mit Maßnahme S 9). 
Maßnahme: Auf den Seitenflächen der Straße Anlage von Baum -und Strauchpflanzungen sowie Etablierung von 
Landschaftsrasen. 
Umfang: Hochstämme 28 Stk. 
Durchführung: Geschlossene Gehölzpflanzungen aus Sträuchern und ca. 5 % Bäumen als Heister, Heister nur in 
der untersten Böschungszone; lockere, gruppenartige Gehölzpflanzung aus Sträuchern, ca. 20 Pflanzen pro 100 
m2 (geeignet sind Gehölzarten des Drahtschmielen-Buchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2); Einzelbäume: 
Stieleiche, Hochstämme;  
Landschaftsrasen: Ansaat (Hinweise zur Saatgutwahl siehe Text Kap. 7.1.3). 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: Gehölzflächen 0,19 ha, Landschaftsrasen 0,82 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Unterhaltungspflege gemäß Merkblatt für den Unterhaltungs- und Betriebsdienst an Straßen, Teil:Grünpflege; 
Entwicklungspflege der Gehölze 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten nach Ende der Erdbauarbeiten 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 25 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

S 33 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Grenzbereiche des Anschlusses zwischen K 58 neu und B 3 neu sowie Randbereiche entlang K 58 alt,  

sonstige Flächen mit Baumaßnahmen ab ca. km 17+900 bis 20+150 
 
Konflikt   Nr.: ...... im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.: ........  
Beschreibung: 
 
Gefährdung vorhandener Gehölzbestände und sonstiger Vegetationsbestände durch den Baubetrieb 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 7-11  
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Schutz angrenzender Waldbestände, Erhalt vorhandener, verbleibender Bäume und Sträucher und 
Schonung sonstiger Biotopflächen 
Maßnahme: Im Bereich der im Lageplan gekennzeichneten Flächen sind die Biotopbereiche gemäß RAS-LP 4 / 
DIN 18920 zu schützen.  
Durchführung: Schutzmaßnahmen entsprechend der örtlichen Gegebenheiten vor allem durch Schutzzäune, 
Einzelbaumschutz, sonstige Flächenabsperrungen. Die Schutzvorkehrungen sind auch im Bereich von 
Baustellen- und sonstigen Zufahrten, neuen Wirtschaftswegen, rückzubauenden Straßenabschnitten, in der 
Bauphase beanspruchten und ähnlichen Flächen vorzunehmen. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: .................. ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: .......................... 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: .................................................. 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: .................................................. 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 34 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Teilbereiche der alten K 58 (Fahrbahn und Radweg) 

 
 
Konflikt   Nr.: K 9, K V, K L im Bestands- und Konfliktplan  Blatt Nr.: 2  
Beschreibung: 
 
Verlust von jüngeren bis mittelalten Kiefern- und sonstigen Nadelholzforsten durch Überbauung, Umfang km 
16+470 - 18+520: 3,02 ha, 
Überprägung der landschaftlichen Eigenart durch Überführung des neuen K 58-Abschnittes und Bau der 
Anschlußstelle im Wald. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

X   z.T. nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 7  
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziel: Kompensation der genannten erheblichen Beeinträchtigungen, Waldentwicklung, 
positiver Begleiteffekt: Verminderung der Gefährdung von Fledermäusen im Bereich durchquerter Flugstrecken. 
Maßnahme: Rückbau von Teilflächen der alten Fahrbahn und des Radweges, Zulassen der Eigenentwicklung in 
den rückgebauten Bereichen, kleinflächig Schutzpflanzungen zu den neuen Fahrbahnen hin. 
Durchführung: Entfernen der Asphaltdecke oder sonstiger Wegebeläge und der Tragschichten (vgl. Maßnahme S 
1). Auftrag von Oberboden geräumter Waldflächen (ca. 20 - 30 cm); 
kleinflächige Gehölzpflanzungen aus Sträuchern und bis 5 % Anteil an Bäumen 2. Ordnung als Heister (geeignet 
sind Gehölzarten des Drahtschmielen-Buchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2). Sicherung gegen Wildverbiß. 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,31 ha (davon Gehölzflächen 0,07 ha)  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
In den Randbereichen des verbleibenden Wirtschaftsweges sind gelegentliche Mahd der Wegebankette und 
Rückschnitt neu aufkommender Gehölze zur Sicherung der Befahrbarkeit zulässig. 
Entwicklungspflege der Gehölze. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten nach Aufgabe der Nutzung 
X nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 32, A 36, A/E 37 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
 X Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 35 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
nordwestlich von Nienhagen, Teilflächen zwische 17+950 und 18+350 

 
 
Konflikt   Nr.:  K L im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.: 2  
Beschreibung: 
 
Überformung der landschaftlichen Eigenart nordwestlich Nienhagens durch die Straße. 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 8   
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Landschaftsgerechte Neugestaltung im Umfeld von Wirtschaftswegen entlang der Trasse, positive 
Begleiteffekte: Verminderung der Ausbreitung verkehrsbedingter Schadstoffe, Überleitung flugmobiler Tiere 
(Fledermäuse, Vögel). 
Maßnahme: Anlage von Gehölzpflanzungen auf Acker und im Randbereich zwischen Straßentrasse und 
Wirtschaftswegen, Umfang: Hochstämme 7 Stk. 
Durchführung: 3-reihige Pflanzung von Gehölzen (Sträucher und 4 - 6 Bäume als Heister pro lfd. 100 m), 
geeignet sind Gehölzarten des Drahtschmielen-Buchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2; Hochstämme: 
Stieleiche. 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,04 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Entwicklungspflege der Gehölze 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten nach Fertigstellung der Wirtschaftswege 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 36, A/E 37 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 36 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Waldflächen zwischen Nienhagen und Adelheidsdorf auf Höhe ca. km 17+420 bis 17+500, 17+900 bis 18+000, 

18+330 bis 18+430 
 
Konflikt  Nr.: K 9, K 9a+b, K L im Bestands- und Konfliktplan   Blatt Nr.: 2   
Beschreibung: 
 
- Überprägung der landschaftlichen Eigenart in den Waldgebieten durch die Straße, 
- Verlust von jüngerem Laubwald (< 20 cm StU) und laubholzreichen Kiefernbeständen (< 40 cm StU), Umfang 
zwischen km 16+470 - 18+520: 7,21 ha 
- Durchschneidung von Fledermausflugstrecken, -jagd und- quartiersbereichen. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

z.T.  nicht ausgleichbare Beeinträchtigung (Teilausgleich durch A 36) 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 7 + 8  
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Ausgleich für Verluste laubholzreicher Waldbiotope, Aufwertung des Landschaftsbildes sowie mittel- bis 
längerfristig Verbesserung des Lebensraumangebotes für Fledermäuse und andere Tiere; in Straßennähe 
positive Begleiteffekte: Brandschutz und Verringerung der Schadstoffausbreitung. 
Maßnahme: Umwandlung von reinen Nadelholzforsten in Laubwald. 
Durchführung: Soweit die Flächen in der Bauphase für die Bodenlagerung genutzt werden, werden die Fichten- 
und jungen Kiefernbestände hierfür, ansonsten unabhängig davon beseitigt. Im Anschluß erfolgt eine 
Wiederaufforstung mit standortheimischen Laubgehölzen, die im Grenzbereich zur Straße hin mit einem 
Wildschutzzaun abgegrenzt und auch sonst gegen Wildverbiß eingezäunt werden (geeignet sind Gehölzarten 
des Drahtschmielen-Buchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2). 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 1,32 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Die Ausbildung eines beabsichtigten dichten und strukturreichen Waldrandes soll durch gelegentliche 
auflichtende Durchforstungen dauerhaft gefördert werden. 
Entwicklungspflege der Gehölze. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten nach Beseitigung möglicher Bodenlagerungen 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 25, A 34, A/E 37, E 57 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
 X Flächen Dritter 1,32  ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 1,32  ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A/E 37 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
nordwestlich von Nienhagen, km 18+060 bis 18+270 

 
 
Konflikt  Nr.: K 9, K 9 a+b, K L, K V, K I  im Bestands- und Konfliktplan  Blatt Nr.: 2   
Beschreibung: 
- Verlust von jüngerem Laubwald (< 20 cm StU) und laubholzreichen Kiefernbeständen (< 40 cm StU), Umfang 
zwischen km 16+470 - 18+520: 7,21 ha 
- Durchschneidung von Fledermausflugstrecken, -jagd und- quartiersbereichen, 
- Überformung der landschaftlichen Eigenart in den Waldgebieten durch die Straße, 
- Beeinträchtigung von Funktionen und Werten der Naturgüter Boden und Wasser: Versiegelung belebten 
Oberbodens, starke Schadstoffbelastung. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

z.T.   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 8   
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Ausgleich für Verluste an Waldbiotopen und Beeinträchtigung von Boden und Grundwasser, Aufwertung 
des Landschaftsbildes sowie mittel- bis längerfristig Verbesserung des Lebensraumangebotes für Fledermäuse 
und andere Tiere; positive Begleiteffekte: Brandschutz und Verringerung der Schadstoffausbreitung in 
Straßennähe. 
Maßnahme: Aufforstung auf Ackerflächen. 
Durchführung: Es erfolgt eine Aufforstung mit standortheimischen Laubgehölzen, die im Grenzbereich zur Straße 
hin mit einem Wildschutzzaun abgegrenzt und auch sonst gegen Wildverbiß eingezäunt werden (geeignet sind 
Gehölzarten des Drahtschmielen-Buchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2). 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,81 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Die Ausbildung eines beabsichtigten dichten und strukturreichen Waldrandes soll durch gelegentliche 
auflichtende Durchforstungen dauerhaft gefördert werden. 
Entwicklungspflege der Gehölze. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten oder nach Räumen der Fläche von Baustelleneinrichtungen 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 25, A 34, A 36, E 57, E 59, E 60 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
 X Flächen Dritter 0,81  ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 0,81  ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

Verlegung der B 3 von südlich 
Celle bis nördlich Ehlershausen 

(Bauabschnitt I) 
 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A/E 38 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
nordwestlich von Nienhagen, km 18+060 und 18+270 

 
 
Konflikt  Nr.: K 10, K V + K I im Bestands- und Konfliktplan   Blatt Nr.:  2  
Beschreibung: 
 
Unterbrechung der Lebensraumbeziehungen von Heuschrecken und Reptilien durch die Trasse, 
Beeinträchtigung von Funktionen und Werten der Naturgüter Boden und Wasser: Versiegelung belebten 
Oberbodens, starke Schadstoffbelastung. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

z.T.   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 8  
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Schaffen von zusätzlichen Lebensraumangeboten für die betroffene Fauna im Kontaktbereich zu 
vorhandenen Heiden, Flächenaufwertung für Boden und Grundwasser. 
Maßnahme: Nutzungsaufgabe auf Ackerflächen, gelenkte Sukzession. 
Durchführung: Gegebenenfalls auf den Flächen zwischengelagerter humusreicher Waldboden wird vollständig 
entfernt. Auf maximal 10 % der Fläche sollen Haufen mit Stubben von den gerodeten Waldflächen angelegt 
werden (wichtige Habitatstruktur für Reptilien). Die Fläche bleibt der natürlichen Begrünung überlassen. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,81 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Die Fläche soll dauerhaft einen Gehölzanteil von maximal 25 % aufweisen. In Abständen von 4 bis 10 Jahren 
sind angeflogene Gehölze durch Ausreißen oder Auf-den-Stock-setzen zu entfernen. Kleine Teilflächen sollen 
zur dauerhaften Sicherung von Magerrasen-Pionierstadien in Abständen von 4 bis 15 Jahren gepflügt oder 
geplaggt werden. Der Anteil von Magerrasen-Pionierstadien auf der Fläche soll mindestens 10 % betragen (siehe 
auch Kap. 7.1.5). 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 
Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A/E 38, A 43, E 57, E 58, E 59, E 60 

 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
 X Flächen Dritter 0,81  ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 0,81  ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

S 39 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
nordwestlich von Nienhagen zwischen ca. km 18+100 und 18+300 

 
 
Konflikt   Nr.: ...... im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.: ........  
Beschreibung: 
 
Gefährdung eines bedeutsamen Biotopkomplexes durch den Baubetrieb und später durch den Straßenverkehr 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 8   
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziel: Erhalt und Schutz eines Komplexes nährstoffarmer Biotope (trockene und feuchte Sandheiden). 
Maßnahme: Schutz der Flächen gemäß DIN 18920 in der Bauphase, Schutzpflanzung gegen stoffliche Einträge 
im Nahbereich der Trasse. 
Durchführung: Der Biotopkomplex ist gegenüber angrenzenden Flächen der Baustelleneinrichtung abzuzäunen 
und von jeglicher Nutzung in der Bauphase freizuhalten.  
Auf der im Lageplan dargestellten Fläche ist eine Schutzpflanzung aus Sträuchern (geeignet sind Gehölzarten 
des Drahtschmielen-Buchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2) vorzunehmen. Die Schutzpflanzung ist gegen 
Wildverbiß zu sichern. 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,01 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Entwicklungspflege der Schutzpflanzung 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten Pflanzung nach Fertigstellung des Wirtschaftsweges 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: .......................... 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
 X Flächen Dritter 0,01  ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 0,01  ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 40 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
nördlich Nienhagen bis Westercelle, km 18+510 bis 20+150 

 
Konflikt Nr.: K 12 (Landschaftsbildaspekt), K L, K 13, K 22, K 23 im Bestands- u. Konfliktplan Blatt Nr.: 2 
Beschreibung: 
 
Überformung der landschaftlichen Eigenart durch die Straße ab Überführung Fuhsekanal, Unterbrechung 
bedeutsamer Blickbeziehungen durch die Trasse, Verlärmung von Erholungsbereichen. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

z.T.   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 8 - 10 
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Landschaftsgerechte Neugestaltung des Landschaftsbildes und Einbindung von Straße, Bauwerken und 
Böschungen in die Landschaft, Böschungssicherung, Überleitung flugmobiler Tiere (Fledermäuse, Vögel) 
Maßnahme: Auf den Straßenseitenflächen entlang der Fahrbahnen erfolgen alleeähnliche 
Einzelbaumpflanzungen sowie dichte und lockere Gehölzpflanzungen; außerdem werden auf Böschungen, in 
Mulden und auf sonstigen unbefestigten Nebenflächen Landschaftsrasen angesät. 
Umfang: Hochstämme 33 Stk.  
Durchführung: Einzelbäume als Hochstämme: Stieleiche, mind. 16-18 cm StU, Entfernung vom Fahrbahnrand 
4,5 m, auf der Überführungsrampe am Böschungsfuß, Pflanzabstände in der Reihe 20 m; versetzte Pflanzung 
der gegenüberliegenden Reihen (auf Lücke) und Ausgleich von Kurvenradien durch abschnittsweise 
Verlängerung der Pflanzabstände in der Außenkurve; 
dichte und lockere Gehölzpflanzungen aus Sträuchern und bis 5 % Anteil an Bäumen 2. Ordnung als Heister 
(geeignet sind Gehölzarten des Drahtschmielen-Buchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2), 20 Pflanzen pro 100 
m2 bei lockeren Pflanzungen, Heister nur am Böschungsfuß;  
Etablierung von Landschaftsrasen: Ansaat (Hinweise zur Saatgutwahl sieheText Kap. 7.1.3). 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: dichte Gehölzflächen 0,25 ha, lockere Gehölzflächen 0,45 ha,  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
                        Landschaftsrasen 6,74 ha 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Entwicklungspflege der Gehölze, 
Unterhaltungspflege gemäß Merkblatt für den Unterhaltungs- und Betriebsdienst an Straßen, Teil:Grünpflege. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten Pflanz-/ Saatzeit nach Erdbauarbeiten 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A/E 41, A/E 45, A/E 46, E 58 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A/E 41 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
südlich des Fuhsekanals auf Höhe km 19+100 

 
 
Konflikt   Nr.: K 12, K L, K V   im Bestands- und Konfliktplan  Blatt Nr.: 2  
Beschreibung: 
 
- hier: Verlust kanalbegleitender älterer Laubgehölze und sonstigen Laubwaldes, Umfang: 0,36 ha, 
- Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Verlust erlebniswirksamer Gehölzstrukturen und das 
Überführungsbauwerk. 
- Versiegelung belebten Oberbodens. 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

z.T.   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 9   
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziel: Ausgleich für die genannten Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, 
Maßnahme: Anlage eines Feldgehölzes auf ehemaligen Baumschulflächen. 
Durchführung: Pflanzung von Baum- und Strauchgehölzen (geeignet sind Gehölzarten des Drahtschmielen-
Buchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2). 
 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,11 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Entwicklungspflege der Gehölze. 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten Pflanzzeit nach Fertigstellung der Brücke 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 40, E 60 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
 X Flächen Dritter 0,11  ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 0,11  ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

S 42 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Fuhsekanal, km ca. 19+220 

 
 
Konflikt   Nr.:   im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.:   
Beschreibung: 
 
Gefährdung der Wasserqualität des Fuhsekanals durch den Baubetrieb 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 9   
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziel: Schutz/ Schonung der Gewässerfauna des Fuhsekanals (insbesondere im Gewässerbett lebende 
Larvenstadien von Libellen). 
Maßnahme / Durchführung: Durch geeignete Maßnahmen sind Bodeneinschwemmungen und der Eintrag 
belasteteter Abwässer und ähnliche Belastungen für das Gewässer in der Bauphase (insbesondere bei 
Böschungs- und Fundamentarbeiten) zu unterbinden.  
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: .................. ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: .......................... 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: .................................................. 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: .................................................. 
 .................................................. 
 

 



 

 43

 
Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 43 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
unmittelbar südlich des Moorschlatts zwischen Engelkamp und Hengstprüfungsanstalt 

 
 
Konflikt   Nr.: K 10 im Bestands- und Konfliktplan   Blatt Nr.: 2  
Beschreibung: 
 
Unterbrechung von Lebensraumbeziehungen von Reptilien und Heuschrecken des mageren Offenlandes 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Übersichts-Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen  Blatt Nr. 2 
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziel: Kompensation der Beeinträchtigung - Verbesserung der Habitatbedingungen für die genannten Tierarten-
gruppen. 
Maßnahme: Biotopaufwertung durch Beseitigung eines Nadelwald-Jungbestandes und anschließende Pflege-
maßnahmen in den Randbereichen eines Moorschlatts. 
Durchführung: Abtrieb des Nadelwald-Jungbestandes, anschließend in mehrjährigen Abständen Beseitigung 
aufkommender Gehölze auf der Fläche zur Förderung von Arten der Sand- und Moorheiden. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,68 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Die Fläche soll dauerhaft einen Gehölzanteil von maximal 25 % aufweisen. In Abständen von 4 bis 10 Jahren 
sind angeflogene Gehölze durch Ausreißen oder Auf-den-Stock-setzen zu entfernen (siehe auch Kap. 7.1.7). 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten spätestens mit Durchführungsbeginn der Gesamtmaß 

 im Zuge der Straßenbauarbeiten nahme  
 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A/E 38 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
 X Flächen Dritter 0,68  ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 0,68  ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 44 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Teilflächen in Waldbereichen zwischen km 19+195 und 19+560 

 
Konflikt   Nr.: K 12, K L im Bestands- und Konfliktplan   Blatt Nr.: 2   
Beschreibung: 
 
Verlust von Waldbeständen im Bereich des Arbeitsstreifens entlang der Straßentrasse während der Bauphase - 
Umfang der Verluste: 0,65 ha. 
Überformung der landschaftlichen Eigenart in den Waldgebieten durch die Straße. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 9  
Beschreibung/Zielsetzung: 
Ziele: Ausgleich für die genannten Biotopverluste und die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, positive 
Begleiteffekte: Verringerung der Schadstoffausbreitung - Reduzierung der Belastung von Böden und 
Waldbiotopen, Brandschutz (siehe auch Maßnahme S 28). 
Maßnahme: Entwicklung von Laubwaldbeständen mit einer günstigen Randausbildung (Mantelzone) auf den 
Flächen der Arbeitsstreifen im Wald. 
Durchführung: Nach dem Wiederherstellen eines dem Vorzustand annähernd gleichen Geländeniveaus zum 
Bauende werden die Flächen mit standortheimischen Laubgehölzen aufgeforstet (geeignet sind Gehölzarten des 
Drahtschmielen-Buchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2). Die Aufforstungsflächen sind durch einen 
Wildschutzzaun zu umgeben, um die Kulturen vor Wildverbiß zu schützen. 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,65 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Die Ausbildung eines beabsichtigten dichten und strukturreichen Waldrandes soll durch gelegentliche 
auflichtende Durchforstungen dauerhaft gefördert werden. 
Entwicklungspflege der Gehölze. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 im Zuge der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

X nach Abschluß der Straßenbauarbeiten nach Räumung der jeweiligen Flächen 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: E 58 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
 X Flächen Dritter 0,65  ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 0,65  ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A/E 45 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Raum Westercelle - Bennebostel 

 
 
Konflikt  Nr.: K 11, K 13, K L, K V, K I im Bestands- und Konfliktplan  Blatt Nr.: 2  
Beschreibung: 
 
Verlust von Hecken und Staudenfluren, 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Überformung der landschaftlichen Eigenart sowie Störung/ 
Unterbrechung der Blickbeziehungen im Bereich von Wanderwegen, 
Beeinträchtigung von Funktionen und Werten der Naturgüter Boden und Wasser: Versiegelung belebten 
Oberbodens, starke Schadstoffbelastung. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

z.T.  nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Übersichts-Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen  Blatt Nr.: 2  
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Kompensation der aufgeführten Beeinträchtigungen - Neuanlage gleichartiger Biotope, landschaftsge-
rechte Neugestaltung durch zusätzliche, gliedernde und an Wegen sichtabschirmende (Hochspannungsleitung!) 
Strukturen, Aufwertung von Flächen für Boden und Grundwasser. 
Maßnahme: Anlage einer Hecke und ungenutzter krautiger Säume auf intensiv genutzten Ackerflächen. 
Durchführung: 3-reihige Pflanzungen aus überwiegend strauchartig wachsenden Gehölzen sowie im Durch-
schnitt 3 - 4 Eichen als Heister pro lfd. 100 m; der Pflanzung soll ein ungenutzter, 2 m breiter Saum beidseitig 
vorgelagert sein (Abgrenzung zum Acker hin beispielsweise durch Eichen-Spaltpfähle), so daß eine Mindesttiefe 
des Streifens von 8,5 m gegeben ist (geeignet sind Gehölzarten des Drahtschmielen-Buchenwaldes, siehe Tab. 
3 in Kap. 7.1.2), Schutz der Pflanzung gegen Wildverbiß. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,30 ha (350 m Länge)  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Entwicklungspflege der Gehölze. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten spätestens mit Durchführungsbeginn der Gesamtmaß 

 im Zuge der Straßenbauarbeiten nahme (Pflanzzeit) 
 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 40, A 44, A/E 46, A/E 55, E 57, 
E 58, E 59, E 60 

 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
 X Flächen Dritter 0,30  ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 0,30  ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A/E 46 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Ackerflur zwischen Fuhsekanal und ehemaliger Bahntrasse 

 
Konflikt  Nr.: K 13, 14 + 19, K V, K I im Bestands- und Konfliktplan  Blatt Nr.: 2  
Beschreibung: 
Verlust von Strauch-Baumhecken, 
Unterbrechung biotopvernetzender Strukturen, insbesondere von Fledermaus-Jagdrevieren, 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Verlust erlebniswirksamer Strukturen sowie Störung / Unter-
brechung von Blickbeziehungen in Erholungsbereichen, 
Beeinträchtigung von Funktionen und Werten der Naturgüter Boden und Wasser: Versiegelung belebten 
Oberbodens, starke Schadstoffbelastung. 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

z.T.   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (dort nur teilw. dargestellt), Blatt Nr.: 10 
 restliche Bereiche dargestellt im Übersichtslageplan, Blatt Nr. 2 
Beschreibung/Zielsetzung: 
Ziele: Kompensation von Beeinträchtigungen - Neuanlage gleichartiger Biotope, landschaftsgerechte Neuge-
staltung durch zusätzliche, gliedernde und an Wegen sichtabschirmende (neue Trasse) Strukturen, Aufwertung 
von Flächen für Boden und Grundwasser. 
Maßnahme: Anlage von wegbegleitenden Hecken und ungenutzten krautigen Säumen auf Acker- und 
Baumschulflächen / Weihnachtsbaumplantagen. 
Durchführung: 3-reihige Pflanzungen aus überwiegend strauchartig wachsenden Gehölzen sowie im Durch-
schnitt 3 - 4 Eichen als Heister pro lfd. 100 m; der Pflanzung soll - unter Einbeziehung vorhandener Säume - ein 
ungenutzter, 2 - 3 m breiter Saum beidseitig vorgelagert sein (Abgrenzung zum Acker hin beispielsweise durch 
Eichen-Spaltpfähle), so daß eine Mindesttiefe des Streifens von 8,5 m gegeben ist (geeignet sind Gehölzarten 
des Drahtschmielen-Buchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2), Schutz der Pflanzung gegen Wildverbiß. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,77 ha (900 m Länge)  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Entwicklungspflege der Gehölze. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten mit Nachlassen des Baustellenverkehrs auf den betroffe 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten nen Wegen 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 40, A 44, A/E 45, E 57 bis E 58 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
 X Flächen Dritter 0,77  ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 0,77  ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 47 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

 
 
 

Maßnahmenblatt entfällt aufgrund der Verkürzung des 
Bauabschnittes! 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A/E 48 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

 
 
 

Maßnahmenblatt entfällt aufgrund der Verkürzung des 
Bauabschnittes! 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 49 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

 
 
 

Maßnahmenblatt entfällt aufgrund der Verkürzung des 
Bauabschnittes! 

 
 



 

 50

 
Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 50 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

 
 
 

Maßnahmenblatt entfällt aufgrund der Verkürzung des 
Bauabschnittes! 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A/E 51 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

 
 
 

Maßnahmenblatt entfällt aufgrund der Verkürzung des 
Bauabschnittes! 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

G 52 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

 
 
 

Maßnahmenblatt entfällt aufgrund der Verkürzung des 
Bauabschnittes! 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

S 53 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

 
 
 

Maßnahmenblatt entfällt aufgrund der Verkürzung des 
Bauabschnittes! 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 54 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

 
 
 

Maßnahmenblatt entfällt aufgrund der Verkürzung des 
Bauabschnittes! 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A/E 55 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

 
 
 

Maßnahmenblatt entfällt aufgrund der Verkürzung des 
Bauabschnittes! 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 56 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

 
 
 

Maßnahmenblatt entfällt aufgrund der Verkürzung des 
Bauabschnittes! 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

E 57 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
südlich Nienhagen zwischen NSG „Brand“ und Wathlinger Bauernforst 

 
Konflikt  Nr.: K 9, K L, K V, K I im Bestands- und Konfliktplan   Blatt Nr.: 2  
Beschreibung: 
 
Verlust/Zerschneidung von Laub-, Laub-Nadel-Mischwald und Kiefernforsten, 
Überformung der landschaftlichen Eigenart, 
Umfang der Waldverluste: 10,81 ha. 
Beeinträchtigung von Funktionen und Werten der Naturgüter Boden und Wasser: Versiegelung belebten Ober-
bodens, starke Schadstoffbelastung, Überprägung von Feuchtstandorten. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

z.T.   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Übersichts-Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen  Blatt Nr.: 3  
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Kompensation der aufgeführten Beeinträchtigungen - Neuanlage gleichartiger Biotope, 
landschaftsgerechte Neugestaltung, Aufwertung von Flächen für Boden und Grundwasser. 
Maßnahme: Aufforstung auf Ackerflächen in Nachbarschaft und zur Vernetzung vorhandener Waldbestände 
(NSG Brand und Wathlinger Bauernforst). 
Durchführung: Es erfolgt eine Aufforstung mit standortheimischen Laubgehölzen, die gegen Wildverbiß 
eingezäunt werden (Hinweise zur Bestandsbegründung im Text Kap. 7.1.2, geeignet sind Gehölzarten des 
feuchten Eichen-Hainbuchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2). 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 15,42 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Entwicklungspflege der Gehölze. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten spätestens mit Durchführungsbeginn der Gesamtmaß 

 im Zuge der Straßenbauarbeiten nahme (Pflanzzeit) 
 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 
 
Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 34, A 36, A/E 15, 16, 18, 23, 37, 38,

41, 45, 46, 48, 51, 55, E 17, E 59, E 60 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
 X Flächen Dritter 15,42 ha
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 15,42 ha
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

E 58 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
südlich Nienhagen zwischen NSG „Brand“ und Wathlinger Bauernforst 

 
 
Konflikt   Nr.: K 12, K V, K I im Bestands- und Konfliktplan  Blatt Nr.: 2  
Beschreibung: 
 
Verlust von Laubwald und Kiefernforsten (Umfang 1,37 ha), 
Beeinträchtigung von Funktionen und Werten der Naturgüter Boden und Wasser: Versiegelung belebten 
Oberbodens, starke Schadstoffbelastung. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

z.T.   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Übersichts-Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen  Blatt Nr.: 3  
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Kompensation der aufgeführten Beeinträchtigungen - Neuanlage gleichartiger Biotope, 
landschaftsgerechte Neugestaltung, Aufwertung von Flächen für Boden und Grundwasser. 
Maßnahme: Aufforstung auf Ackerflächen in Nachbarschaft und zur Vernetzung vorhandener Waldbestände 
(NSG Brand und Wathlinger Bauernforst). 
Durchführung: Es erfolgt eine Aufforstung mit standortheimischen Laubgehölzen, die gegen Wildverbiß 
eingezäunt werden (Hinweise zur Bestandsbegründung im Text Kap. 7.1.2, geeignet sind Gehölzarten des 
feuchten Eichen-Hainbuchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2). 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 2,14 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Enwicklungspflege der Gehölze. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten spätestens mit Durchführungsbeginn der Gesamtmaß 

 im Zuge der Straßenbauarbeiten nahme (Pflanzzeit) 
 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: E 57 bis E 60 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
 X Flächen Dritter 2,14  ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 2,14  ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

Verlegung der B 3 von südlich 
Celle bis nördlich Ehlershausen 

(Bauabschnitt I) 
 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

E 59 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

 
 
 

Maßnahmenblatt entfällt aufgrund der Verkürzung des 
Bauabschnittes! 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

E 60 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

 
 
 

Maßnahmenblatt entfällt aufgrund der Verkürzung des 
Bauabschnittes! 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 61 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
 

Intensivgrünland östlich km 19+800 
 
 
Konflikt  Nr.: K 20, K V und K I im Bestands- und Konfliktplan   Blatt Nr.: 2  
Beschreibung: 
 
Verlust von mesophilem Grünland mit Biotopfunktion für Heuschrecken, 
Beeinträchtigung von Funktionen und Werten der Naturgüter Boden und Wasser: Versiegelung belebten 
Oberbodens, starke Schadstoffbelastung. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

  nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 10 
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Kompensation von Beeinträchtigungen - Neuanlage gleichartiger Biotope mit Lebensraumfunktion für Heu-
schrecken, Aufwertung von Flächen für Boden und Grundwasser. 
Maßnahme: Anlage eines mesophilen Grünlandes auf einem Intensivgrünland. 
Durchführung: Ausmagerung der Fläche durch Verzicht auf jegliche Düngung und zwei- bis dreimalige Mahd pro 
Jahr mit frühem ersten Mahdtermin (Mai) und Abfuhr des Mähgutes über mehrere Jahre, bis in der Vegetation 
Magerkeitszeiger auftreten, die geringe Aufwuchsmenge den Ausmagerungseffekt anzeigt oder die Nährstoffar-
mut durch Bodenanalysen belegt ist. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,16 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Nach erfolgter Ausmagerung extensive Grünlandbewirtschaftung mit Bewirtschaftungsauflagen: keine Pflanzen-
schutzmittel, kein Umbruch oder Nach-/Übersaat, allenfalls verhaltene Grunddüngung, zeitweilige Begrenzung 
der Bodenbearbeitung, Auflagen hinsichtlich Mahd und Beweidung, ungenutzte Randstreifen (siehe auch Text 
Kap. 7.1.4). 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten spätestens mit Durchführungsbeginn der Gesamtmaß 

 im Zuge der Straßenbauarbeiten nahme 
 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten  

 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: ........................ 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
 X Flächen Dritter 0,16  ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 0,16  ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 62 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
 

am Südrand der Querspange zwischen neuer und alter B 3 bei Westercelle (bei km 20-150) 
 
Konflikt  Nr.: K 23 im Bestands- und Konfliktplan     Blatt Nr.: 2  
Beschreibung: 
 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Störung und Unterbrechung von Blickbeziehungen von Straßen (B 
3 alt) und Radwegen. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen     Blatt Nr.: 10 - 11
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Teilkompensation von Beeinträchtigungen - Beitrag zur landschaftsgerechten Neugestaltung 
Maßnahme: Anlage einer Hainbuchenhecke auf Baumschulflächen. 
Durchführung: 3-reihige Pflanzung aus Hainbuchen (Capinus betulus). 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,1 ha (200 m Länge)  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Entwicklungspflege der Gehölze. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten Pflanzzeit am Ende der Erdbauarbeiten 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten  
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 40, A 63 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ....... ha 
 X Flächen Dritter 0,1   ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Baumschulbetrieb 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb         ha 
 X Nutzungsänderung / -beschränkung 0,1   ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Baumschulbetrieb 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

A 63 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
nördlicher Anschluss an die B 3 alt 

 
Konflikt  Nr.: K 22 und KV im Bestands- und Konfliktplan    Blatt Nr.: 2  
Beschreibung: 
 
Beeinträchtigung von Funktionen und Werten des Bodens: Funktions- und Wertverlust der betroffenen Böden 
durch Versiegelung belebten Oberbodens, 
Verlust von straßenbegleitenden Einzelgehölzen sowie Gras- und Staudenfluren in den Randbereichen der alten 
B 3. Umfang der Verluste: Einzelbäume: 7 Stück, Gras-und Staudenfluren: 0,02 ha. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen    Blatt Nr.: 11 
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Kompensation der erheblichen Beeinträchtigungen. 
Maßnahme: Rückbau von Teilflächen der alten Fahrbahn. Zulassen der Eigenentwicklung in den rückgebauten 
Bereichen, im Straßenseitenraum Ansaat von Landschaftsrasen. 
Durchführung: Entfernen der Asphaltdecke und der Tragschichten soweit im Hinblick auf den Schutz verbleiben-
der Gehölze vertretbar (siehe Maßnahme S 1). 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,21 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Gelegentliche Mahd und Rückschnitt neu aufkommender Gehölze zur Sicherung der Befahrbarkeit zulässig. 
Entwicklungspflege der Gehölze. 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
 im Zuge der Straßenbauarbeiten  

X nach Abschluß der Straßenbauarbeiten Aufgabe der Nutzung als Straße 
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: A 40, A 62 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
 X Flächen der öffentlichen Hand 0,21  ha 
  Flächen Dritter .......  ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb .......  ha 
 X Nutzungsänderung / -beschränkung 0,21  ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

E 64 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Nasses Moor östlich der Hengstprüfanstalt 

 
Konflikt  Nr.: K 21 im Bestands- und Konfliktplan     Blatt Nr.: 2  
Beschreibung: 
 
Beeinträchtigung eines Waldrandes in seiner Funktion als Tierlebensraum. 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

z.T.   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (dort nur teilw. dargestellt), Blatt Nr.: 10 
 restliche Bereiche dargestellt im Übersichtslageplan, Blatt Nr. 2 
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Kompensation von Beeinträchtigungen - Neuanlage gleichartiger Biotope. 
Maßnahme: Umwandlung des Randes eines Kiefernforstes in einen naturnahen Laubwaldrand. 
Durchführung: Bestehenden Hauptbestand auf etwa 20 m Tiefe vom Waldrand her auflichten. Hat sich auch nach 
einigen Jahren keine befriedigende Strauchschicht etabliert, ist zu prüfen, ob ein Wildschutzzaun zu einer 
verbesserten Verjüngung führt. Pflanzungen sind nur im Ausnahmefall vorzunehmen (nähere Hinweise siehe 
Text in Kap. 7.1). 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,70 ha (350 m Länge)  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Aufkommende Spätblühende Traubenkirsche ist möglichst durch Ausreißen, notfalls auch durch Auf-den-Stock-
setzen zurückzudrängen. Stellt sich eine unerwünschte Verjüngung von Nadelhölzern ein, ist diese zu entfernen. 
Stellt sich eine flächige Verjüngung von Schattholz (wie Buche und Bergahorn) ein, ist diese zu reduzieren. Der 
Deckungsgrad der Schattbäume sollte 20 % nicht übersteigen. Nach der Erstauflichtung anfallendes Totholz ist 
im Waldrandbereich zu belassen. 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 

 vor Beginn der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 
X im Zuge der Straßenbauarbeiten außerhalb der Vegetationsperiode 

 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten  
 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.:  
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
 X Flächen Dritter 0,70  ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 0,70  ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Bezeichnung der Baumaßnahme 

 
Verlegung der B 3 von südlich 

Celle bis nördlich Ehlershausen 
(Bauabschnitt I) 

 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

E 65 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
südlich Nienhagen zwischen NSG „Brand“ und Wathlinger Bauernforst 

 
 
Konflikt   Nr.: K 21, K V, K I im Bestands- und Konfliktplan  Blatt Nr.: 2  
Beschreibung: 
 
Verlust von Laubwald und Kiefernforsten (Umfang 1,23 ha), 
Beeinträchtigung von Funktionen und Werten der Naturgüter Boden und Wasser: Versiegelung belebten 
Oberbodens, starke Schadstoffbelastung. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

z.T.   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Übersichts-Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen  Blatt Nr.: 3  
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Kompensation der aufgeführten Beeinträchtigungen - Neuanlage gleichartiger Biotope, 
landschaftsgerechte Neugestaltung, Aufwertung von Flächen für Boden und Grundwasser. 
Maßnahme: Aufforstung auf Ackerflächen in Nachbarschaft und zur Vernetzung vorhandener Waldbestände 
(NSG Brand und Wathlinger Bauernforst). 
Durchführung: Es erfolgt eine Aufforstung mit standortheimischen Laubgehölzen, die gegen Wildverbiß 
eingezäunt werden (Hinweise zur Bestandsbegründung im Text Kap. 7.1.2, geeignet sind Gehölzarten des 
feuchten Eichen-Hainbuchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2). 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 2,75 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Enwicklungspflege der Gehölze. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten spätestens mit Durchführungsbeginn der Gesamtmaß 

 im Zuge der Straßenbauarbeiten nahme (Pflanzzeit) 
 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: E 66 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
  Flächen der öffentlichen Hand ........ ha 
 X Flächen Dritter 2,75  ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
 X Grunderwerb 2,75  ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 



 

 66

 
 

Bezeichnung der Baumaßnahme 
 

Verlegung der B 3 von südlich 
Celle bis nördlich Ehlershausen 

(Bauabschnitt I) 
 

 
 

Maßnahmenblatt 
Maßnahmennummer 

 

E 66 
 

( S=Schutz-, A=Ausgleichs-, 
E=Ersatz-, G= Gestaltungsmaßnahme ) 

Lage der Maßnahme / Bau-km: 
Niederung der Aue 

 
 
Konflikt   Nr.: K 21, K V, K I im Bestands- und Konfliktplan  Blatt Nr.: 1  
Beschreibung: 
 
Verlust von Laubwald und Kiefernforsten (Umfang 1,23 ha), 
Beeinträchtigung von Funktionen und Werten der Naturgüter Boden und Wasser: Versiegelung belebten 
Oberbodens, starke Schadstoffbelastung. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 

z.T.   nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
MAßNAHME  zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (dort nur teilw. dargestellt) Blatt Nr.: 4 
 restliche Bereiche dargestellt im Übersichtslageplan, Blatt Nr. 1 
Beschreibung/Zielsetzung: 
 
Ziele: Kompensation der aufgeführten Beeinträchtigungen - Neuanlage gleichartiger Biotope, 
landschaftsgerechte Neugestaltung, Aufwertung von Flächen für Boden und Grundwasser. 
Maßnahme: Aufforstung auf Intensivgrünlandflächen in der Niederung der Aue. 
Durchführung: Es erfolgt eine Aufforstung mit standortheimischen Laubgehölzen, die gegen Wildverbiß 
eingezäunt werden (Hinweise zur Bestandsbegründung im Text Kap. 7.1.2, geeignet sind Gehölzarten des 
feuchten Eichen-Hainbuchenwaldes, siehe Tab. 3 in Kap. 7.1.2). 
 
 
 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Flächengröße: 0,22 ha  Detail auf Anlageblatt Nr.: ...... 
Hinweise für die Unterhaltung (Pflege- und Entwicklungskonzept): 
 
Enwicklungspflege der Gehölze. 
 
 
  Textfortsetzung auf Folgeblatt 
Durchführung der Maßnahme:   Zeitpunkt: 
 
X vor Beginn der Straßenbauarbeiten spätestens mit Durchführungsbeginn der Gesamtmaß 

 im Zuge der Straßenbauarbeiten nahme (Pflanzzeit) 
 nach Abschluß der Straßenbauarbeiten .......................................................................................... 

 
 

Ausgleich / Ersatz in Verbindung mit Maßnahme(n) Nr.: E 65 
 
Vorgesehene Regelung (nachrichtlicher Hinweis) 
 
 X Flächen der öffentlichen Hand 0,22  ha 
  Flächen Dritter ........ ha 
 

 
Künftiger Eigentümer: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
 

 
  Grunderwerb ........ ha 
  Nutzungsänderung / -beschränkung ........ ha 
 

 
Künftige Unterhaltung: Straßenbauverwaltung 
 .................................................. 
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Vergleichende Gegenüberstellung der Konflikte und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 
 

Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
Betroffene Werte und 

Funktionen 
in ha 

 
 

Nr. 

 
* Eingriffssituation 
 
- Art der Beeinträchtigungen der be- 
  troffenen Werte und Funktionen 

 
Bau- 
km; 

 
BW-Nr. 

 
Verlust 

Beein- 
trächti- 
gung 

 
 

Nr. 

 
Lage, 

örtliche 
Bezeich- 

nung 

 
 

Beschreibung der 
Maßnahme 

 
Umfang 
der Maß-
nahme 
in ha 

 
 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

K 1 
 
* Entfernen von Gehölzen und Staudenfluren 
durch Überbauung 
- Verlust von Strauch- und Strauch-Baum-Hecken 
(Wertstufe 5A) 
- Verlust von überwiegend älteren Einzelbäumen 
(Wertstufe 4) 
- Verlust von Gras- und Staudenfluren (Wertstufe 
3) 
 
Gleichzeitig Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes durch den Verlust gliedernder und erleb-
niswirksamer Strukturen, 
Beeinträchtigung der Biotopfunktion vorhanden, 
aber aufgrund der verkehrsbedingten starken 
Vorbelastung (unmittelbarer Randbereich der 
bestehenden B 3) deutlich reduziert. 

 
13+050 

bis 
13+400 

 
BW CE 1 

85 m

7 Stk.

0,20 ha

 
0,20 ha

85 m
7 Stk.

 
A 2 

 
 
 
 
 
 
 

A 6 

 
12+800 

bis 
13+400 

 
 
 
 
 
westl. von 
BW CE 1 

 
Landschaftliche Neugestaltung durch 
- Einzelbaumpflanzungen entlang der 
neuen Straße 
- gebüschartige Gehölzpflanzungen 
entlang der neuen Straße 
- Ansaat von Landschaftsrasen in den 
Straßenseitenflächen 
 
Natürliche Sukzession und kleinflächige 
Abpflanzungen mit Gehölzen auf rück-
gebauten Straßenflächen der alten B 3 

59 Stk.

0,04 ha

3,69 ha

0,30 ha

 
4,03 ha
59 Stk.

 
Die Maßnahme A 2 dient 
auch der Kompensation von 
K 3. 
Die Maßnahme A 3 trägt zu-
sätzlich zur Kompensation 
von K 1 bei. 
 
 
Die Entsiegelung der Flächen 
dient der Kompensation von 
KV. 

 
K 2 

 
* Entfernen von Gehölzen und Staudenfluren 
durch Überbauung 
- Verlust einer grabenbegleitenden Erlenreihe 
(Strauch-Baum-Hecke) (Wertstufe 5A) 
- Verlust von Gras- und Staudenfluren (Wertstufe 
3) 
- kleinflächige Verrohrung eines Grabens zur 
Überführung der Straße 
Außerdem Beeinträchtigung der verbleibender Er-
lenreihe und des Grabens in seiner Biotopfunktion 
durch Verlauf der Straße in unmittelbarer Nähe. 
Gleichzeitig Beeinträchtigung des Landschaftsbil-
des durch den Verlust gliedernder und erlebnis-
wirksamer Strukturen 

 
13+310 

bis 
13+410 

 
und 

 
14+130 

bis 
14+450 

450 m

0,27 ha

 
0,27 ha

450 m

 
A 3 

 
12+800 

bis 
13+400 

 
und 

 
14+130 

bis 
14+300 

 
Landschaftliche Neugestaltung und 
Entwicklung gleichartiger Biotope durch 
- Pflanzung von grabenbegleitenden Er-
lenreihen und Entwicklung von Gras- 
und Staudenfluren 

640 m

 
640 m

 
Maßnahme trägt zusätzlich 
zur Kompensation von K 1 
und K 3 bei. 
 
Zusätzlich tragen die 
Maßnahmen A 19, A/E 15 
und A/E 16 zum Ausgleich 
bei. 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Betroffene Werte und 
Funktionen 

in ha 

 
 

Nr. 

 
* Eingriffssituation 
 
- Art der Beeinträchtigungen der be- 
  troffenen Werte und Funktionen 

 
Bau- 
km; 

 
BW-Nr. 

 
Verlust 

Beein- 
trächti- 
gung 

 
 

Nr. 

 
Lage, 

örtliche 
Bezeich- 

nung 

 
 

Beschreibung der 
Maßnahme 

 
Umfang 
der Maß-
nahme 
in ha 

 
 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

K 3 
 
* Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
- durch Überführungsbauwerk  
- Unterbrechung von Blickbeziehungen 
(Landschaftsbildbereiche der Wertstufen 2 und 3) 

 
BW CE 1 

 
X 

 
A 7 

 
zw. B 3 alt 

und BW CE 
1 

 
Landschaftliche Neugestaltung durch 
natürliche Eigenentwicklung auf Inten-
sivgrünland 

0,24 ha

 
0,24 ha

 
Die Kompensation von K 3 
wird nur durch die zusätzliche 
Umsetzung der Maßnahmen 
A 2 und A 3 erreicht. 

 
K 4 

 
* Beeinträchtigung bedeutsamer Vogellebens-
räume 
- durch verkehrsbedingte Beunruhigung der Brut-
reviere besonders schutzbedürftiger Arten (Le-
bensraum für Vögel der Wertstufe 5B [Gebiet V2] 
bzw. 5A [V3, V4]) 
 
Gleichzeitig Verlust von Intensivgrünland mit ver-
hältnismäßig wenig beeinträchtigen Böden (Wert-
stufe 4) 

 
13+200 

bis 
14+800 

0,83 ha
 

0,83 ha

ca. 100 ha

 
ca. 100 ha

 
A/E 
18 

 
Niederung 

der Aue 

 
Umwandlung von intensiv genutzten 
Acker- und Grünlandflächen in exten-
sives Grünland (einschließlich der darin 
enthaltenen Strukturelemente (Hecken, 
Säume, Feldgehölze, Kleingewässer) 

10,00 ha

 
10,00 ha

 
Ausgleichsmaßnahme in Be-
zug auf K 4, die Maßnahme 
dient gleichzeitig als Ersatz-
maßnahme für KV. 
Die Maßnahmen A 19, A/E 16 
und E 17 dienen zusätzlich 
dem Ausgleich von K 4. 

 
K 5 

 
* Verfüllen und Beeinträchtigung von Stillge-
wässern sowie Entfernen von Gebüschen und 
Staudenfluren durch Überbauen 
- teilweiser Verlust und Beeinträchtigung von Still-
gewässerlebensräumen für Amphibien und Libel-
len (Wertstufe 4), gleichzeitig Nahrungsbiotop für 
Fledermäuse (Wertstufe 5C) 
- Verlust von Strauchhecken und Einzelgehölzen 
(Wertstufe 5A) 
- Verlust feuchter Ruderalfluren (Wertstufe 3) 
 
Gleichzeitig Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes durch den Verlust gliedernder und erleb-
niswirksamer Strukturen (Landschaftsbildbereich 
der Wertstufe 3), 

 
14+750 

bis 
14+780 

0,12 ha

60 m

0,02 ha

 
0,14 ha

60 m

0,15 ha

 
 

0,15 ha

 
A 19 

 
 
 
 

 
Niederung 

der Aue 
 
 
 

 
Anlage von 3 Kleingewässern im Be-
reich derzeit intensiv als Acker genutz-
ter Flächen 
 
 

0,30 ha

 
0,30 ha

 
Die Maßnahme A 19 dient 
gleichzeitig der Aufwertung 
als Vogellebensraum zum 
Ausgleich von K 4. 
Zusätzlich trägt die Maß-
nahme A/E 16 zum Ausgleich 
bei. 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Betroffene Werte und 
Funktionen 

in ha 

 
 

Nr. 

 
* Eingriffssituation 
 
- Art der Beeinträchtigungen der be- 
  troffenen Werte und Funktionen 

 
Bau- 
km; 

 
BW-Nr. 

 
Verlust 

Beein- 
trächti- 
gung 

 
 

Nr. 

 
Lage, 

örtliche 
Bezeich- 

nung 

 
 

Beschreibung der 
Maßnahme 

 
Umfang 
der Maß-
nahme 
in ha 

 
 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

K 6 
 
* Entfernen eines Teiles eines Feldgehölzes 
und von Staudenfluren durch Überbauung 
- teilweiser Verlust eines Feldgehölzes (Wertstufe 
5B) 
- Verlust von Gras- und Staudenfluren (Wertstufe 
3) 
- Unterbrechung von Lebensraumbeziehungen 
und Beeinträchtigung von Habitatstrukturen für 
Amphibien und Heuschrecken (Wertstufe 4) so-
wie Fledermäuse (Wertstufe 5C) 
 
Außerdem Beeinträchtigung der verbleibenden 
Teile des Feldgehölzes in seiner Biotopfunktion 
durch Verlauf der Straße in unmittelbarer Nähe. 
Gleichzeitig Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes durch den Verlust gliedernder und erleb-
niswirksamer Strukturen (Landschaftsbildbereich 
der Wertstufe 4). 

 
15+315 

bis 
15+340 0,05 ha

0,07 ha

 
0,12 ha

 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 

0,16 ha

 
 

 
0,16 ha

 
E 17 

 
 

S 21 
 
 

 
Niederung 

der Aue 
 

15+315 
bis 

15+340 

 
Anlage von vier Feldgehölzen auf 
intensiv genutzten Acker- und Grün-
landflächen 
 
Dichte Schutzpflanzung von Gehölzen 
nahe der Trasse  

0,40 ha

350 m

 
0,40 ha

350 m

 
Die Maßnahme E 17 dient 
gleichzeitig der Aufwertung 
als Vogellebensraum zum 
Ausgleich von K 4. Außerdem 
dient die Maßnahme gleich-
zeitig als Ersatzmaßnahme 
für KV und K 7. 
Zur Kompensation tragen 
auch die Maßnahmen A/E 15, 
16 und 23 bei (siehe K 8). 
Die Maßnahme S 21 dient 
der landschaftsgerechten 
Neugestaltung und in diesem 
Zusammenhang auch der 
Konfliktminderung für K 8. 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Betroffene Werte und 
Funktionen 

in ha 

 
 

Nr. 

 
* Eingriffssituation 
 
- Art der Beeinträchtigungen der be- 
  troffenen Werte und Funktionen 

 
Bau- 
km; 

 
BW-Nr. 

 
Verlust 

Beein- 
trächti- 
gung 

 
 

Nr. 

 
Lage, 

örtliche 
Bezeich- 

nung 

 
 

Beschreibung der 
Maßnahme 

 
Umfang 
der Maß-
nahme 
in ha 

 
 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

K 7 
 
* Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
- durch Trasse und Überführungsbauwerk in 
Dammlage am Ortsrand und in unmittelbarer Nä-
he eines Radwanderweges (Landschaftsbildbe-
reiche der Wertstufen 2 und 3) 
 

 
14+800 

bis 
15+650 

 
BW CE 2 

 
X 

 
A 11 

 
 
 
 
 
 
 

A 14 
 
 

A 22 

 
13+400 

bis 
16+470 

 
 
 
 
 

östl. Küken-
kamp 

 
östl. Küken-

kamp 

 
Landschaftliche Neugestaltung durch 
- Einzelbaumpflanzungen entlang der 
neuen Straße 
- gebüschartige Gehölzpflanzungen 
entlang der neuen Straße 
- Ansaat von Landschaftsrasen in den 
Straßenseitenflächen 
 
Anpflanzung von 350 lfd. m Hecke 
 
 
Einbindung des Dammkörpers durch 
Gehölzpflanzungen und Landschaftsra-
sen 

233 Stk.

0,09 ha

6,14 ha

350 m

1,05 ha
10 Stk.

 
7,28 ha

350 m
236 Stk.

 
Die Maßnahme A 11 trägt 
gleichzeitig zum Ausgleich 
der Landschaftsbildbeein-
trächtigungen durch K 8 und 
K 8a bei. 
Die Schutzmaßnahme S 21, 
die Maßnahmen A/E 15, 16 
und 23 und E 17 dienen 
ebenfalls der landschaftlichen 
Neugestaltung des be-
einträchtigten Raumes. 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Betroffene Werte und 
Funktionen 

in ha 

 
 

Nr. 

 
* Eingriffssituation 
 
- Art der Beeinträchtigungen der be- 
  troffenen Werte und Funktionen 

 
Bau- 
km; 

 
BW-Nr. 

 
Verlust 

Beein- 
trächti- 
gung 

 
 

Nr. 

 
Lage, 

örtliche 
Bezeich- 

nung 

 
 

Beschreibung der 
Maßnahme 

 
Umfang 
der Maß-
nahme 
in ha 

 
 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

K 8 
 
* Entfernen von Hecken, Staudenfluren und 
Intensivgrünland durch Überbauung 
- Verlust von Strauch- und Strauch-Baum-Hecken 
(Wertstufe 5A) 
- Verlust von Gras- und Staudenfluren (Wertstufe 
3) 
- Verlust von Intensivgrünland mit verhältnis-
mäßig wenig beeinträchtigen Böden (Wertstufe 4) 
- Unterbrechung allgemein bedeutsam biotopver-
netzender Strukturen, speziell auch von Jagdre-
vieren von Fledermäusen (Wertstufe 5C) 
 
Gleichzeitig Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes durch den Verlust gliedernder und erleb-
niswirksamer Strukturen (Landschaftsbildbereich 
der Wertstufe 4). 

 
15+655 

bis 
16+460 

 
100 m

0,06 ha

0,23 ha

 
0,29 ha

100 m

X 

 
A 24 

 
 
 

A/E 
15 

 
A/E 
16 

 
 

A/E 
23 

 
 

S 21 

 
16+470 

 
 
 

Niederung 
der Aue 

 
Niederung 

der Aue 
 
 

östl. Nien-
horst 

 
 

15+315 
bis 

15+340 

 
Natürliche Eigenentwicklung und Ge-
hölzpflanzungen im Bereich entsiegelter 
Flächen 
 
Anlage von Strauchhecken und unge-
nutzten krautigen Säumen auf intensiv 
genutzten Acker- und Grünlandflächen 
Anlage von Strauchhecken und unge-
nutzten krautigen Säumen auf intensiv 
genutzten Acker- und Grünlandflächen 
 
Anlage von Strauchhecken und unge-
nutzten krautigen Säumen auf intensiv 
genutzten Ackerflächen 
 
Dichte Schutzpflanzung von Gehölzen 
nahe der Trasse  

0,10 ha

410 m

870 m

1.115 m

0,16 ha

 
0,26 ha

2.395 m

 
Die Entsiegelung der Flächen 
dient der Kompensation von 
KV 
 
Die Maßnahmen A/E 15, 16 
und 23 dienen gleichzeitig als 
Ersatzmaßnahme für KV. Sie 
tragen auch zum Ausgleich 
von K 2, K 4, K 5 und K 6 bei. 
Zum Ausgleich der Beein-
trächtigungen der Fledermäu-
se dienen auch die Maßnah-
men E 17 und A 19. 
 
 
Die Maßnahme S 21 dient 
der landschaftsgerechten 
Neugestaltung und in diesem 
Zusammenhang auch der 
Konfliktminderung für K 8. 
Zum Ausgleich der Beein-
trächtigungen des Land-
schaftsbildes dient auch die 
Maßnahme A 11 (siehe K7). 

 
K 8a 

 
* Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
- durch Störung und Unterbrechung von Blickbe-
ziehungen durch Überführungsbauwerk (Land-
schaftsbildbereich der Wertstufe 4) 
 

 
16+460 

BW CE 3 X 

 
A 22 

 
16+460 

BW CE 3 

 
Einbindung des Dammkörpers durch  
- Gehölzpflanzungen 
- Ansaat von Landschaftsrasen 
- Einzelbaumpflanzungen 

0,19 ha
0,84 ha
27 Stk.

 
1,03 ha
27 Stk.

 
Zum Ausgleich dienen auch 
die Maßnahmen A 11 (siehe 
K7) und A/E 23 (siehe K8). 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Betroffene Werte und 
Funktionen 

in ha 

 
 

Nr. 

 
* Eingriffssituation 
 
- Art der Beeinträchtigungen der be- 
  troffenen Werte und Funktionen 

 
Bau- 
km; 

 
BW-Nr. 

 
Verlust 

Beein- 
trächti- 
gung 

 
 

Nr. 

 
Lage, 

örtliche 
Bezeich- 

nung 

 
 

Beschreibung der 
Maßnahme 

 
Umfang 
der Maß-
nahme 
in ha 

 
 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

K 9 
 
* Entfernen von Wald durch Überbauung und 
Zerschneidung verbliebener Waldbestände mit 
Biotopfunktion 
- Verlust von Eichen-Mischwald (Wertstufe 5B) 
- Verlust von Birken-Pionierwald (Wertstufe 5A) 
- Verlust von Laub-Nadel-Mischwald (Wertstufe 4)
- Verlust von Kiefernforsten mit hohem Laubholz-
anteil in der Strauchschicht (Wertstufe 4) 
- Verlust von sonstigen Kiefernforsten (Wertstufe 
3) 
- Verlust von Lärchen- und Fichtenforsten mit re-
lativ wenig beeinträchtigten Böden (Wertstufe 4) 
- Verlust von Staudenfluren (Wertstufe 3) 
 
* Entfernen von Wald zur vorübergehenden In-
anspruchnahme für die Bauphase 
- Verlust von Kiefernforsten (Wertstufe 3) 
 
Gleichzeitig Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes durch Überprägung der landschaftlichen 
Eigenart (Landschaftsbildbereich der Wertstufe 
4). 

 
16+475 

bis 
18+050, 
18+250 

bis 
18+520 

0,46 ha
0,47 ha
0,08 ha
6,76 ha

2,42 ha

0,60 ha

0,02 ha

1,41 ha

 
12,22 ha

 
A 25 

 
 
 

A 34 
 
 
 

A 36 
 
 
 

A/E 
37 

 
 

E 57 

 
16+470 

bis 
18+520 

 
Teilberei-
che der 

alten K 58 
 

17+420 
bis 

18+430 
 

18+060 
bis 

18+270 
 

zwischen 
NSG Brand 
und Wath-
linger Bau-

ernforst 
 

 
Aufforstung der während der Bauphase 
in Anspruch genommenen Flächen mit 
standortheimischen Baumarten 
 
Natürliche Eigenentwicklung und Ge-
hölzpflanzungen im Bereich entsiegelter 
Flächen 
 
Umwandlung reiner Nadelholzforste in 
Laubwald 
 
 
Aufforstung von Ackerland mit standort-
heimischen Gehölzen  
 
 
Aufforstung von Acker- und Intensiv-
grünland mit standortheimischen Ge-
hölzen 

1,41 ha

0,31 ha

1,32 ha

0,81 ha

15,42 ha

 
19,27 ha

 
 
 
 
 
Die Entsiegelung der Flächen 
dient der Kompensation von 
KV. 
 
 
 
 
 
Die Maßnahme dient gleich-
zeitig als Ersatzmaßnahme 
für KV. 
 
Die Maßnahme dient der 
Kompensation von Waldver-
lusten und gleichzeitig als Er-
satzmaßnahme für KV. 

 
K 9a 

 
* Durchschneidung und Teilverlust eines Be-
reiches mit 
- Fledermausquartieren im Wald (Wertstufe 5C) 

 
16+900 

bis 
17+050 4,94 ha

 
4,94 ha

 
A 26 

 
Waldgebiet 

südl. der 
K 58 

 
Aufwertung von links und rechts der 
Trasse gelegenen Waldflächen als Fle-
dermauslebensraum durch dauerhaften 
Nutzungsverzicht von mindestens 10 
vorherrschenden Bäumen pro ha 

9,87 ha

 
9,87 ha

 
Die Maßnahme dient auch 
der Kompensation von K 9b 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Betroffene Werte und 
Funktionen 

in ha 

 
 

Nr. 

 
* Eingriffssituation 
 
- Art der Beeinträchtigungen der be- 
  troffenen Werte und Funktionen 

 
Bau- 
km; 

 
BW-Nr. 

 
Verlust 

Beein- 
trächti- 
gung 

 
 

Nr. 

 
Lage, 

örtliche 
Bezeich- 

nung 

 
 

Beschreibung der 
Maßnahme 

 
Umfang 
der Maß-
nahme 
in ha 

 
 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

K 9b 
 
* Unterbrechung von Lebensraumbeziehungen
- von bedeutsamen Flugstrecken für Fledermäuse 
im Wald (Wertstufe 5C) 

 
17+970 X 

 
A 26 

 
Waldgebiet 

südl. der 
K 58 

 
Siehe K 9a 

 
Die Maßnahme dient auch 
der Kompensation von K 9a. 
Außerdem tragen die Maß-
nahmen E 17, A 19, A/E 15, 
16 und 23 zum Ausgleich bei. 

 
K 10 

 
* Unterbrechung von Lebensraumbeziehungen
- von Reptilien und Heuschrecken des mageren 
Offenlandes (Wertstufe 5B) 

 
18+050 

bis 
18+250 

X 
 

A/E 
38 

 
 

A 43 

 
18+060 

bis 
18+270 

 
Moorschlatt 
nördl. Ge-
werbege-

biet Engel-
kenkamp 

 
Entwicklung magerer Offenland-Le-
bensräume auf einer Ackerfläche 
 
 
Biotopaufwertung südlich des Moor-
schlatts für Reptilien und Heuschrecken 
durch Rücknahme des vorhandenen 
Nadelwald-Jungbestandes und regel-
mäßige Beseitigung aufkommender Ge-
hölze 

0,81 ha

0,68 ha

 
1,49 ha

 
Die Maßnahme dient gleich-
zeitig als Ersatzmaßnahme 
für KV. 
 
 

 
K 11 

 
* Entfernen von Hecken und von Staudenflu-
ren durch Überbauung 
- Verlust von Strauch-Baum-Hecken (Wertstufe 
5A) 
- Verlust von Gras- und Staudenfluren (Wertstufe 
3) 
- Unterbrechung allgemein bedeutsam biotopver-
netzender Strukturen 
 
Gleichzeitig Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes durch den Verlust gliedernder und erleb-
niswirksamer Strukturen (Landschaftsbildbereich 
der Wertstufe 2). 

 
18+910 

bis 
18+925, 
19+070 

bis 
19+090 

100 m

0,05 ha

 
0,05 ha

100 m

X 

 
A/E 
45 

 
zwischen 

Kanalhaus 
Bennebo-
stel und 

Bennebo-
stel 

 
Anlage von Strauchhecken und unge-
nutzten krautigen Säumen auf intensiv 
genutzten Ackerflächen 
 

350 m

 
350 m

 
Die Maßnahme dient gleich-
zeitig als Ersatzmaßnahme 
für KV und K 13. 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Betroffene Werte und 
Funktionen 

in ha 

 
 

Nr. 

 
* Eingriffssituation 
 
- Art der Beeinträchtigungen der be- 
  troffenen Werte und Funktionen 

 
Bau- 
km; 

 
BW-Nr. 

 
Verlust 

Beein- 
trächti- 
gung 

 
 

Nr. 

 
Lage, 

örtliche 
Bezeich- 

nung 

 
 

Beschreibung der 
Maßnahme 

 
Umfang 
der Maß-
nahme 
in ha 

 
 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

K 12 
 
* Entfernen von Laubgehölzen und Wald  
- Verlust von kanalbegleitenden Laubgehölzen 
und Eichen-Mischwald (Wertstufen 5A und 5B) 
- Verlust von Kiefernforsten (Wertstufe 3) 
 
* Entfernen von Wald zur vorübergehenden In-
anspruchnahme für die Bauphase 
- Verlust von Kiefernforsten (Wertstufe 3) 
 
Gleichzeitig Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes durch Überführungsbauwerk (Landschafts-
bildbereich der Wertstufe 3) 

 
19+195 

bis 
19+560 

BW CE 4 

0,36 ha

1,01 ha

0,65 ha

 
2,02 ha

 
A/E 
41 

 
 
 
 

A 44 
 
 
 

E 58 

 
südl. des 
Fuhseka-
nales auf 
Höhe km 
19+100 

 
19+195 

bis 
19+560 

 
zwischen 

NSG Brand 
und Wath-
linger Bau-

ernforst 
 

 
Anlage eines Feldgehölzes auf einer 
Baumschulfläche 
 
 
 
 
Aufforstung der während der Bauphase 
in Anspruch genommenen Flächen mit 
standortheimischen Baumarten 
 
Aufforstung von Ackerland mit standort-
heimischen Gehölzen 
 

0,11 ha

0,65 ha

2,14 ha

 
2,90 ha

 
Die Maßnahme dient gleich-
zeitig als Ersatzmaßnahme 
für KV. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Maßnahme dient der 
Kompensation von Waldver-
lusten und gleichzeitig als Er-
satzmaßnahme für KV. 
Die Maßnahme A 40 trägt 
zusätzlich zur landschaftsge-
rechten Neugestaltung bei. 

 
K 13 

 
* Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
- durch Störung und Unterbrechung von Blickbe-
ziehungen im Bereich von Spazier- und Radwe-
gen in ortsnaher Lage (Landschaftsbildbereich 
der Wertstufe 3) 
 

 
19+560 

bis 
20+115 

X 

 
G/A 8

 
18+510 

bis 
20+120 

 
Landschaftliche Neugestaltung durch 
- Einzelbaumpflanzungen entlang der 
neuen Straße 
- dichte gebüschartige Gehölzpflanzun-
gen entlang der neuen Straße 
- lockere Gehölzpflanzungen entlang 
der neuen Straße 
- Ansaat von Landschaftsrasen in den 
Straßenseitenflächen 

92 Stk.

0,25 ha

0,01 ha

2,92 ha
 

3,27 ha
92 Stk.

 
Die Maßnahmen A 11/E 1, A 
22/E 1 und A 24/ E 1 tragen 
zusätzlich zur landschaftsge-
rechten Neugestaltung bei. 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Betroffene Werte und 
Funktionen 

in ha 

 
 

Nr. 

 
* Eingriffssituation 
 
- Art der Beeinträchtigungen der be- 
  troffenen Werte und Funktionen 

 
Bau- 
km; 

 
BW-Nr. 

 
Verlust 

Beein- 
trächti- 
gung 

 
 

Nr. 

 
Lage, 

örtliche 
Bezeich- 

nung 

 
 

Beschreibung der 
Maßnahme 

 
Umfang 
der Maß-
nahme 
in ha 

 
 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

K 14 Konflikt entfällt aufgrund der Verkürzung des Bauabschnittes. 
 

K 15 Konflikt entfällt aufgrund der Verkürzung des Bauabschnittes. 
 

K 16 Konflikt entfällt aufgrund der Verkürzung des Bauabschnittes. 
 

K 17a Konflikt entfällt aufgrund der Verkürzung des Bauabschnittes. 
 

K 17b Konflikt entfällt aufgrund der Verkürzung des Bauabschnittes. 
 

K 17c Konflikt entfällt aufgrund der Verkürzung des Bauabschnittes. 
 

K 17d Konflikt entfällt aufgrund der Verkürzung des Bauabschnittes. 
 

K 18 Konflikt entfällt aufgrund der Verkürzung des Bauabschnittes. 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
Betroffene Werte und 

Funktionen 
in ha 

 
 

Nr. 

 
* Eingriffssituation 
 
- Art der Beeinträchtigungen der be- 
  troffenen Werte und Funktionen 

 
Bau- 
km; 

 
BW-Nr. 

 
Verlust 

Beein- 
trächti- 
gung 

 
 

Nr. 

 
Lage, 

örtliche 
Bezeich- 

nung 

 
 

Beschreibung der 
Maßnahme 

 
Umfang 
der Maß-
nahme 
in ha 

 
 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

K 19 
 
* Enfernen von Hecken mit Biotopfunktion 
durch Überbauung 
- Verlust von Strauch-Baum-Hecken (Wertstufe 
5A) 
- Unterbrechung allgemein bedeutsamer biotop-
vernetzender Strukturen, speziell auch von Jagd-
revieren von Fledermäusen (Wertstufe 5C) 
 
Gleichzeitig Beeinträchtigung des Landschaftsbil-
des durch den Verlust gliedernder und erlebnis-
wirksamer Strukturen (Landschaftsbildbereich der 
Wertstufe 4) 

 
20+115 

bis 
20+125 

 
200 m

______
200 m

X 

 
A/E 
46 

 
 
 
 
 
 

S 30 

 
Ackerfläche 

zwischen 
Fuhsekanal 

und ehe-
maliger 

Bahntrasse 
 

20+115 
bis 

20-125 

 
Anlage von Strauchhecken und genutz-
ten krautigen Säumen auf intensiv ge-
nutzten Ackerflächen 
 
 
 
 
 
Dichte Schutzpflanzung von Gehölzen 
nahe der Trasse 

900 m

0,08 ha

______
0,08 ha

900 m

 
Die Maßnahme dient gleich-
zeitig als Kompensations-
maßnahme für KV und K 13 
 
 
 
 
 
Die Maßnahme S 30 dient 
auch der landschaftsgerech-
ten Neugestaltung und in die-
sem Zusammenhang auch 
der Konfliktminderung für K 
19. 
Zum Ausgleich der Beein-
trächtigungen des Land-
schaftsbildes dient auch die 
Maßnahme A 40 (siehe K 
13). 

 
K 20 

 
* Entfernen von mesophilem Grünland mit 
Biotopfunktion durch Überbauung 
- Verlust von mesophilem Grünland (Wertstufe 
5A), dass gleichzeitig wichtiger Lebensraum für 
Heuschrecken darstellt (Wertstufe 4) 

 
Quer-

spange 
bei 

20+100 
0,09 ha
______
0,09 ha

0,07 ha
______
0,07 ha

 
A 61 

 
Intensiv-
grünland 
östlich 
19+800 

 
Umwandlung des Intensivgrünlandes in 
ein mesophiles Grünland 

1,16 ha

______
1,16 ha

 
Die Maßnahme dient gleich-
zeitig als Ersatzmaßnahme 
für KV. 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Betroffene Werte und 
Funktionen 

in ha 

 
 

Nr. 

 
* Eingriffssituation 
 
- Art der Beeinträchtigungen der be- 
  troffenen Werte und Funktionen 

 
Bau- 
km; 

 
BW-Nr. 

 
Verlust 

Beein- 
trächti- 
gung 

 
 

Nr. 

 
Lage, 

örtliche 
Bezeich- 

nung 

 
 

Beschreibung der 
Maßnahme 

 
Umfang 
der Maß-
nahme 
in ha 

 
 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

K 21 
 
* Enfernen von Wald durch Überbauung und 
Entwertung eines Waldrandes 
- Verlust von Eichen-Mischwald (Wertstufe 5B) 
- Verlust von Kiefernforsten mit hohem Laubholz-
anteil in der Strauchschicht (Wertstufe 4) 
 
 
 
 
- Beeinträchtigung des verbleibenden Waldrandes 
in seiner Funktion als Tierlebensraum 
 
Gleichzeitig Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes durch den Verlust gliedernder und erlebnis-
wirksamer Strukturen (Landschaftsbildbereich der 
Werstufe 4) 

 
bei 

20+100 
und 

Quer-
spange 
zur B 3 

alt 

0,45 ha
0,78 ha

______
1,23 ha

350 m

______
350 m

 
E 65 

 
 
 
 
 

E 66 
 
 

E 64 

 
zwischen 

NSG Brand 
und Wath-
linger Bau-

ernforst 
 

an der Aue 
 
 

Nasses 
Moor 

östlich der 
Hengst-

prüfanstalt 

 
Aufforstung von Acker- und Intensiv-
grünland mit standortheimischen Ge-
hölzen 
 
 
 
Aufforstung von Intensivgrünland mit 
standortheimischen Gehölzen 
 
Umwandlung des Randes eines Kie-
fernforstes in einen naturnahen Laub-
waldrand 

2,75 ha

0,22 ha

350 m =
0,7 ha

______
3,67 ha

 
Die Maßnahme dient der 
Kompensation von Waldver-
lusten und gleichzeitig als Er-
satzmaßnahme für KV. 

 
K 22 

 
* Entfernen von Einzelbäumen sowie von 
Gras- und Staudenfluren durch Überbauung 
- Verlust von Alleebäumen an der B 3 alt (Wert-
stufe 4) 
- Verlust von Gras- und Staudenfluren (Wertstufe 
3) 
 
Gleichzeitig Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes durch den Verlust gliedernder und erlebnis-
wirksamer Strukturen (Landschaftsbildbereich der 
Werstufe 4) 

 
nörd. An-
schluss 
an die 
B 3 alt 

7 Stk.

0,02 ha

______
0,02 ha

7 Stk.

 
A 63 

 
 
 
 

A 40 

 
nörd. An-

schluss an 
die 

B 3 alt  
 

18+510 
bis 

20+000 
sowie 

Querspan-
ge zur B 3 

alt 

 
Natürliche Sukzession auf rückgebau-
ten Straßenflächen der alten B 3 
 
 
 
Einzelbaumpflanzungen auf den Stra-
ßenseitenflächen 

0,21 ha

125 Stk.

______
0,21 ha

125 Stk.

 
Die Entsiegelung der Flächen 
dient der Kompensation von 
KV. 
 
 
Die Maßnahme dient gleich-
zeitig der Kompensation für K 
23. 

 
K 23 

 
* Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
- durch Störung und Unterbrechung von Blickbe-
ziehungen von Straßen und Radwegen (Land-
schaftsbildbereich der Wertstufe 4) 

 
nörd. An-
schluss 
an die 
B 3 alt 

X 
 

A 62 
 

nörd. An-
schluss an 

die 
B 3 alt 

 
Anpflanzung einer dreireihigen Hainbu-
chenhecke südlich der Straße 

200 m

______
200 m

 
Außerdem tragen die Maß-
nahmen A 40 und A 63 zur 
Kompensation bei. 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
Betroffene Werte und 

Funktionen 
in ha 

 
 

Nr. 

 
* Eingriffssituation 
 
- Art der Beeinträchtigungen der be- 
  troffenen Werte und Funktionen 

 
Bau- 
km; 

 
BW-Nr. 

 
Verlust 

Beein- 
trächti- 
gung 

 
 

Nr. 

 
Lage, 

örtliche 
Bezeich- 

nung 

 
 

Beschreibung der 
Maßnahme 

 
Umfang 
der Maß-
nahme 
in ha 

 
 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

K V 
 

 
* Versiegelung von Boden durch Fahrbahn-
decken und Brückenbauwerke  
- Verlust von belebtem Oberboden und der 
Bodenfunktion (Böden der Wertstufen 2 bis 5) 
durch Fahrbahndecken und Brückenbauwerke 
sowie Beeinträchtigung des Wasserhaushalts 
durch Versickerung des auf den Fahrbahnen an-
fallenden, mit Schadstoffen belasteten Nieder-
schlagwassers in angrenzenden Mulden mit teil-
weise nur geringem Abstand zum Grundwasser 
(= Konflikt Nr. K I). 
- Verlust von belebtem Oberboden (Böden der 
Wertstufen 2 - 5) durch Anlage von Wirtschafts-
wegen und Fußwegen mit wassergebundener 
Decke. 
 

 
13+050 

bis 
20+150 14,37 ha

1,39 ha

 
A 6 

 
 

A 24 
 
 
 

A 34 
 
 
 

A 10 
 
 
 
 

A 63 
 
 
 

A/E 
15, 
16, 
18, 
23, 
37, 
38, 
41, 

 
westl. von 
BW CE 1 

 
16+470 

BW CE 3 
 
 

Teilberei-
che der 

alten K 58 
 

B 3 alt von 
30+055 

bis 
35+770 

 
nördl. An-

bindung an 
die B 3 alt 

 
veschiede-
ne Teilge-

biete 
 
 
 
 
 

 
Rückbau von Teilflächen der alten 
Fahrbahn und des Radweges 
 
Rückbau von Teilflächen der Verbin-
dungsstraße Nienhagen - Nienhorst 
und des begleitenden Radweges 
 
Rückbau von Teilflächen der K 58 und 
des begleitenden Radweges. 
 
 
Rückbau eines 1 m breiten Streifens 
der B 3 alt auf 5.715 m Länge und An-
saat von Landschaftsrasen (mit Aus-
nahme von Einmündungsbereichen) 
 
Rückbau von Teilflächen der alten 
Fahrbahn 
 
 
Umwandlung von intensiv genutzten 
Ackerflächen in extensives Grünland, 
Anlage von Strauchhecken und 
ungenutzten krautigen Säumen auf 
intensiv genutzten Ackerflächen 
 
 
 

0,30 ha

0,10 ha

0,31 ha

0,50 ha

0,21 ha

13,99 ha

 
Die Gestaltung der rückge-
bauten Flächen dient der 
Kompensation von K 1. 
Die Gestaltung der rückge-
bauten Flächen dient der 
Kompensation von K 8 und 
K8a. 
Die Gestaltung der rückge-
bauten Flächen dient der 
Kompensation von K 9. 
 
 
 
 
 
 
Die Gestaltung der rückge-
bauten Flächen dient der 
Kompensation von K 23. 
 
Die Maßnahmen 15, 16, 18, 
23, 37, 38, 41, 45 und 46 zum 
Ausgleich von Lebensraum-
funktionen und Beeinträchti-
gungen des Landschafts-
bildes stellen gleichzeitig die 
Ersatzmaßnahme für die 
Kompensation von Bodenver-
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15,76 ha

45, 
46 

 
E 17 

 
 

E 57 
 
 
 

E 58 
 
 
 

E 65 
 
 

E 66 

 
 
 

Niederung 
der Aue 

 
zwischen 

NSG Brand 
und Wath-
linger Bau-

ernforst) 
 
 
 
 
 
 

Niederung 
der Aue 

 
 
 
Anlage von Feldgehölzen auf Acker 
(nördliche Teilflächen außerhalb A 14)  
 
Aufforstung von Acker- und Intensiv-
grünland mit standortheimischen Ge-
hölzen 
 
Aufforstung von Ackerland mit standort-
heimischen Gehölzen 
 
 
Aufforstung von Ackerland mit standort-
heimischen Gehölzen 
 
Aufforstung von Intensivgrünland mit 
standortheimischen Gehölzen 

0, 20 ha

15,42 ha

2,14 ha

2,75 ha

0,22 ha

 
36,11 ha

siegelungen dar. 
 
Die Maßnahme dient gleich-
zeitig der Kompensation von 
K 6. 
Die Maßnahme dient gleich-
zeitig der Kompensation von 
K 9. 
 
Die Maßnahme dient gleich-
zeitig der Kompensation von 
K 12. 
 
Die Maßnahme dient gleich-
zeitig der Kompensation von 
K 21 
Die Maßnahme dient gleich-
zeitig der Kompensation von 
K 21 
Aufgrund des großen Umfan-
ges der Kompensationsmaß-
nahmen, die über über die 
Versiegelungskompensation 
im Verhältnis 1:1 hinausrei-
chen, können darüber gleich-
zeitig K I und K Ü kompen-
siert werden. 

 
K I 

 
* Hohe bis sehr hohe Schadstoffeinträge in 
Böden und Grundwasser in einem etwa 10 m 
breiten Streifen beiderseits der Trasse der B 3 
und etwa 5 m breiten Streifen beiderseits der 
Trasse der neuen Abschnitte der K 58 

 
13+150 

bis 
20+150 

ca. 18 ha

 
ca. 18 ha

 
 

  
Siehe K V. 

 
Die unter K V aufgelisteten 
Maßnahmen dienen auch der 
Kompensation von K I. 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Betroffene Werte und 
Funktionen 

in ha 

 
 

Nr. 

 
* Eingriffssituation 
 
- Art der Beeinträchtigungen der be- 
  troffenen Werte und Funktionen 

 
Bau- 
km; 

 
BW-Nr. 

 
Verlust 

Beein- 
trächti- 
gung 

 
 

Nr. 

 
Lage, 

örtliche 
Bezeich- 

nung 

 
 

Beschreibung der 
Maßnahme 

 
Umfang 
der Maß-
nahme 
in ha 

 
 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

K Ü 
 
* Dauerhafte Überprägung grundwassernaher 
Feuchtböden 
- durch Aufschüttung von Böschungen (Wertstufe 
3 oder 4) 

 
13+050 

bis 
15+200, 
15+500 

bis 
15+850, 
16+100 

bis 
16+300, 
20+750 

bis 
20+900, 

nördl. An-
schluß an 

die B 3 
alt 

8,60 ha

 
8,60 ha

 
A/E 
18 

 
A/E 
55 

 
Niederung 

der Aue 
 

zwischen 
Anbindung 
an die B 3 

alt und 
Siedlungs-
rand von 

Westercelle 

 
Siehe K V. 
 
 
Siehe K 17b 

10,00 ha

1,50 ha

 
11,50 ha

 
Die Nutzungsextensivierun-
gen und Nutzungsaufgaben 
auf grundwassernahen 
Feuchtböden kompensieren 
die Standortverluste. 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Betroffene Werte und 
Funktionen 

in ha 

 
 

Nr. 

 
* Eingriffssituation 
 
- Art der Beeinträchtigungen der be- 
  troffenen Werte und Funktionen 

 
Bau- 
km; 

 
BW-Nr. 

 
Verlust 

Beein- 
trächti- 
gung 

 
 

Nr. 

 
Lage, 

örtliche 
Bezeich- 

nung 

 
 

Beschreibung der 
Maßnahme 

 
Umfang 
der Maß-
nahme 
in ha 

 
 

Bemerkungen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

K L 
 
* Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
- durch Überformung der landschaftlichen Eigen-
art durch die Straßentrasse sowie Verlärmung 
von Erholungsbereichen (Landschaftsbildeinhei-
ten der Wertstufen 2 bis 4) 

 
13+050 

bis 
21+000 

X 
 

A 3, 
5, 11, 

14, 
25, 
32, 
34, 
36, 
40, 
44, 
49, 
54, 
A/E 
15, 
16, 
18, 
23, 
41, 
45, 
55, 
57,  

E 17, 
59, 
60 

 
A 5 

 
 
 

A 35 
 

 
13+050 

bis 
21+000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13+110 
bis 

13+300 
 

17+950 
bis 

18+350 

 
- Strauch- und Baumpflanzungen 
standortheimischer Arten, 
- Laubwaldaufforstungen standortheimi-
scher Arten (Erstaufforstungen und Um-
wandlung reiner Nadelholzforste), 
- Entwicklung sonstiger naturbetonter 
Biotope (auch als Eigenentwicklung) 
- Ansaat von Landschaftsrasen 
 
Siehe Darstellung bei den spezielleren 
Konflikten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landschaftsgerechte Neugestaltung 
durch 
- Ansaat von Landschaftsrasen 
 
Landschaftliche Neugestaltung durch 
- Gehölzpflanzungen 
 

 
Die aufgeführten Maßnahmen 
erweitern den Bestand an die 
Eigenart der Landschaft re-
präsentierenden Elementen 
und haben insofern Aus-
gleichswirkung für den Kon-
fliktbereich. Für die nicht aus-
gleichbaren Beeinträchti-
gungskomponenten (siehe 
Kap. 5.2) sind insbesondere 
der Maßnahmenkomplex in 
der Aueniederung und die 
Laubwaldentwicklung im Fuh-
serandbereich als Ersatz-
maßnahmen anzusehen. 
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